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1. Einleitung 

 

1.1 Relevanz der Arbeit 

Als erster UN-Generalsekretär erkannte Ban Ki Moon 2007 den Klimaschutz als 

entscheidende Herausforderung unserer Generation (BMU 2007). In den letzen 

Jahren zeigte sich immer wieder, dass es sich dabei um eine sehr komplexe 

Aufgabe handelt. Gerade auf internationaler und nationaler Ebene ist die Um-

setzung verschiedener Konzepte schwierig und bringt oftmals nicht den ge-

wünschten Erfolg. Umso wichtiger ist die Entwicklung auf lokaler und regionaler 

Ebene. So gibt es in Deutschland bereits viele Regionen, Kommunen, Gemein-

den und Städte, die sich ambitionierte Ziele zum Klimaschutz gesteckt haben. 

Einige sind schon sehr weit im Umstellungsprozess auf eine vollständige Ener-

gieversorgung durch erneuerbare Energien vorangeschritten, andere erarbeiten 

innovative Konzepte, um dieses Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen (23grad-

Netzwerk). 

 

Im Landkreis Lüneburg ist der Klimaschutz ein besonderer Aspekt der Regio-

nalentwicklung, wie z. B. die Einrichtung der Klimaschutzleitstelle erkennen 

lässt. Weiter zeigt das gemeinsame Eckpunktepapier von SPD und Bündnis 

90/Die Grünen1 vom 01.08.2010, dass Maßnahmen zum Klimaschutz auch poli-

tisch weiter forciert werden sollen. So wurde in diesem Eckpunktepapier verein-

bart, dass der Landkreis sein politisches Handeln an der Leitidee der nachhalti-

gen Entwicklung ausrichten soll. Das gemeinsame Ziel ist der energieautarke 

Landkreis. Zudem soll die Priorität verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt 

werden, um eine 100%ige Energieversorgung durch diese umzusetzen (SPD 

und Bündnis 90/Die Grünen, S.5). 

Als Konzept zur vollständigen Umstellung des Landkreises auf erneuerbare E-

nergien soll in dieser Arbeit das im Rahmen eines Seminars an der Universität 

Lüneburg entstandene Leitbild „CO2-neutraler und energieautarker Landkreis 

Lüneburg“2 zugrunde gelegt werden.  

                                            
1 Diese beiden Parteien bilden z.Zt. die stärkste Fraktion im Kreistag (Lüneburg.de). 
2 Eine genaue Erläuterung zum Leitbild findet sich in Kapitel 2.1 
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Um dem Klimawandel und seinen verheerenden Folgen in vielen Belangen ent-

gegenzuwirken, bedarf es neuer, zukunftsweisender und nachhaltiger Konzep-

te, wie diesem Leitbild. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Energieversorgung. 

Für den Klimaschutz ist es unumgänglich, dass erneuerbare Energien in naher 

Zukunft die Versorgung mit Energie durch fossile Brennstoffe ersetzen (Flas-

barth 2010; UBA 2008; Agentur für Erneuerbare Energien 2010). 

 

Im Rahmen dieser Arbeit soll der Fokus auf der Energieversorgung durch 

Windenergie gelegt werden. Da im Landkreis Lüneburg der regionale Raum-

ordnungsplan (RROP) bis 2013 aktualisiert werden soll und im Zuge dessen 

auch die Vorranggebiete für Windenergieanlagen neu ausgeschrieben werden, 

besteht hier die Möglichkeit, neue Vorranggebiete unter neuen politischen 

Rahmenbedingungen und dem Leitbild des CO2-neutralen und energieautarken 

Landkreises3 zu planen. Um weitere Flächen für die Windenergienutzung zu 

finden, bedarf es einer frühzeitigen Bestimmung relevanter Kriterien für solche 

Flächen sowie einer durchdachten Planung. 

 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie groß der Beitrag durch einen 

Ausbau der Windenergienutzung zu einem CO2-neutralen und energieautarken 

Landkreis sein kann. Dazu wird das Konzept einer dezentralen Energieversor-

gung erläutert und die Vorteile aufgezeigt.  

Das Kernthema wird allerdings die Energieversorgung durch Ausbau der Wind-

energienutzung sein. Es werden neue Ideen zur Umsetzung und Weiterentwick-

lung des genannten Leitbildes, durch ein Aufzeigen der Gestaltungsmöglichkei-

ten, im Zuge eines Ausbaus der Windenergienutzung unterstützt.  

Dazu sollen Potentiale4 durch einen Ausbau der Windenergienutzung und damit 

zur Verminderung der CO2-Emissionen ermittelt werden. Diesbezüglich muss 

die Anzahl und Größe der theoretisch zur Verfügung stehenden und geeigneten 

Flächen bestimmt werden, die im Landkreis Lüneburg für einen Ausbau der 

                                            
3 Eine genaue Erläuterung zum Leitbild findet sich in Kapitel 2.1. 
4 Die Leistungsfähigkeit der Windenergie zur Energieerzeugung, unter dem Einsatz aller vor-
handen und verfügbaren Mittel (Vgl. Brockhaus Multimedial 2008). 
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Windenergienutzung in Betracht kommen. Zu diesem Zweck müssen die mögli-

chen Ausschlusskriterien bestimmt und berücksichtigt werden. Wichtig ist, die 

möglichen Ausschlusskriterien für potentielle Standorte so genau wie möglich 

zu definieren und so die nutzbare Fläche einzugrenzen.  

 

Des Weiteren sind die allgemeinen klimatologischen Windbedingungen, also 

die vorliegende Windrichtung und die Windstärken zu berücksichtigen, um 

Rückschlüsse auf die Windverhältnisse der nutzbaren Flächen und den damit 

verbundenen Energieerträgen zuzulassen.  

Anschließend müssen die Flächen, unter Vernachlässigung der Eigentumsrech-

te, mit Windenergieanlagen (WEA) beplant werden, so dass die maximal instal-

lierbare Leistung bestimmt werden kann. Daraus kann der Energieertrag be-

rechnet werden, der durch die Windenergienutzung auf den in Frage kommen-

den Flächen bereitgestellt werden könnte.  

 

Das Ziel der Arbeit ist entsprechend die Ermittlung von neuen Flächen, die für 

die Windenergienutzung prinzipiell zur Verfügung stehen (so genannten Poten-

tialflächen), sowie die Berechnung des Energieertrags, der durch einen festge-

legten Anlagentyp, unter maximaler Ausnutzung dieser Flächen, erzielt werden 

kann.  

Dadurch können, bezogen auf den bisherigen Energieverbrauch im Landkreis 

Lüneburg und den damit verbundenen CO2-Emissionen, die möglichen Energie- 

sowie CO2-Einsparungspotentiale aufgezeigt werden. 

 

Die Arbeit soll zur Beantwortung folgender Forschungsfragen beitragen: 

 

1. Welche und wie viele Flächen sind prinzipiell für die Windenergienutzung 

geeignet? 

2. Lassen die klimatologischen Windbedingungen eine Windenergienutzung 

auf den ermittelten Flächen zu? 

3. Welche Flächen sind geeignet, als neue Vorranggebiete ausgeschrieben 

zu werden? 
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4. Wie hoch ist der zu erwartende Energieertrag bei Errichtung eines fest-

gelegten Anlagentyps und vollständiger Nutzung der Flächen, die sich für 

die Windenergienutzung eignen? 

5. Wie viel Energie aus herkömmlichen Energiequellen kann durch eine 

vollständige Nutzung der Flächen durch Windenergie ersetzt werden? 

6. Wie viel CO2 kann durch den Ersatz der herkömmlichen Energiequellen 

durch Windenergie eingespart werden? 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zur Bearbeitung der vorliegenden Fragestellung wird die Arbeit in fünf Schwer-

punkte unterteilt (Grundlagen und Theorie; Durchführung der Planung; Erstel-

lung der Windmap; Parkplanung und Ertragsberechnung; Auswertung der Er-

gebnisse).  

In Kapitel 2 sollen der theoretische Rahmen sowie die rechtlichen und politi-

schen Grundlagen erklärt werden. Dazu wird zunächst das Leitbild „ CO2-

neutraler und energieautarker Landkreis“ erklärt und der Kontext der bisherigen 

Energiepolitik erläutert. Des Weiteren sollen die Grundlagen einer dezentralen 

Energieversorgung beleuchtet und die wichtigsten Aspekte dieses Themas auf-

gezeigt werden. Danach setzt sich dieses Kapitel mit den rechtlichen Rahmen-

bedingungen zur Bestimmung von Potentialflächen und der Ausschreibung von 

Vorranggebieten auseinander.  

Kapitel 3 ist der praktischen Arbeit gewidmet. Zu Beginn werden Ausschlussge-

biete für die Windenergienutzung sowie Pufferzonen festgelegt und die Potenti-

alflächen bestimmt.  

Im darauf folgenden Abschnitt konzentriert sich das Kapitel auf die Bestimmung 

des Windpotentials im Landkreis Lüneburg, dazu wird die Vorgehensweise er-

läutert und kurze Zwischenergebnisse präsentiert. 

Kapitel 4 erklärt die Erstellung der Windmap, anschließend wird die Parkpla-

nung auf den Potentialflächen sowie die Ertragsberechnung durchgeführt (Kapi-

tel 5).  
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In Kapitel 6 folgt die Auswertung der Daten, die Energie- sowie die CO2-

Einsparungspotentiale werden berechnet und die Zwischenergebnisse vorge-

stellt.  

Abschließend werden im Fazit (Kapitel 7) weitere Ansatzpunkte erläutert und 

die Ergebnisse, unter Berücksichtigung der Grenzen, der Arbeit zusammenge-

fasst. 
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2. Grundlagen und theoretischer Rahmen 

 

2.1 Erklärung des Leitbildes „CO2-neutraler und energieautarker 

Landkreis Lüneburg“ 

Das dieser Arbeit zugrunde liegende Leitbild ist der „CO2-neutrale5 und ener-

gieautarke6 Landkreis Lüneburg“. Dieses Leitbild soll den Klimaschutz in den 

Mittelpunkt der regionalen Gestaltung stellen.  

Ziel ist es, CO2-Emissionen zu vermeiden, die Ressourcen mithilfe von Ener-

gieeinsparungsmaßnahmen (Suffizienz), Energieeffizienzsteigerung und massi-

vem Ausbau der erneuerbaren Energien zu schonen und so die Folgekosten 

von Umwelt- und Klimaschäden zu minimieren. Zudem soll die Versorgungssi-

cherheit, die regionale Selbstverwaltung und die regionale Wertschöpfung durch 

Energieautarkie gesteigert werden. Schließlich sollen die Aspekte nachhaltigen 

Handels auf den Landkreis übertragen und umgesetzt werden.  

Um dies zu realisieren, bedarf es Ansätze unterschiedlichster Art. So kam es 

auch an der Universität Lüneburg im Rahmen eines Seminars zu erneuerbaren 

Energien, mit Hilfe dieses Leitbildes, schon zu vielen konstruktiven Konzepten 

und Ideen in unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. der Energieversorgung, a-

ber auch zu neuen Ideen zur Verkehrsstruktur, zur Effizienzsteigerung und zu 

möglichen Einsparungsmaßnahmen.  

Einen ganzen Landkreis CO2-neutral und energieautark zu gestalten, ist zwar 

ein hochgestecktes, aber zugleich ein sehr erstrebenswertes Ziel.7 Viele Regio-

                                            
5 CO2-Neutralität bedeutet, keine Veränderung der Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphä-
re zu bewirken. Durch die Verhinderung von Klimaschädigung wird in diesem Zusammenhang 
auch von Klimaneutralität gesprochen. Im Bezug auf den Landkreis bedeutet dies, Maßnahmen 
zu finden, um den CO2-Ausstoß massiv zu verringern und nicht mehr CO2 freizusetzen, als an 
anderer Stelle wieder gebunden wird. Das dennoch freigesetzte CO2 muss durch andere Maß-
nahmen kompensiert werden, so dass der Atmosphäre netto kein CO2 zugeführt wird. (energie-
lexikon.info) 
6 Eine energieautarke Region deckt den gesamten Energiebedarf im Jahresmittel rein rechne-
risch aus regionalen erneuerbaren Energieträgern und nutzt dazu die Potentiale zur Energieein-
sparung und Steigerung der Energieeffizienz weitestgehend aus. Um das zu erreichen, werden 
Maßnahmen zur Einsparung von Energie (Suffizienz), zur Steigerung der Energieeffizienz und 
zum Einsatz erneuerbarer Energien umgesetzt (SANEA GmbH 2009). 
7 „Das Streben nach Energie-Unabhängigkeit muss das Projekt Mondlandung für unsere Gene-
ration sein.“ Thomas Friedman, New York Times (Rosenbladt 2006 S.369). 
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nen dienen dabei als Vorbilder in der Realisierung (Kompetenznetzwerk Dezen-

trale Energietechnologien 2010).  

 

2.2 Politische Grundlagen der Energieversorgung 

„Die industrielle Revolution hat wiederum zu Mangelerscheinungen geführt. Es 

mangelt nicht nur an Brennstoffen und Metallen, sondern in erster Linie an der 

Kapazität der Umwelt, noch mehr Schadstoffe aufzunehmen.“ Donella und 

Dennis Meadows, Autoren der Studie „Grenzen des Wachstums“ des Club of 

Rome.8 

Heute wird der Weltprimärenergiebedarf zu großen Teilen durch fossile Brenn-

stoffe gedeckt, wodurch die Umwelt und das Weltklima zunehmend gefährdet 

werden. Der massive Einsatz fossiler Energieträger ist die Hauptursache für 

den Klimawandel, da dabei besonders viel CO2 emittiert wird. In der EU entfällt 

ein großer Teil dieser Emissionen auf die Stromerzeugung. Dieser Trend wird 

sich in Zukunft voraussichtlich noch weiter verstärken (Europa.eu). 

In Deutschland wurde die konventionelle zentrale Energieerzeugung im Laufe 

der letzten Jahrzehnte über verschiedene politische Maßnahmen gefördert. Be-

sonders erwähnenswert ist neben der Subvention der heimischen Steinkohle 

auch die Förderung der Kernkraft. Um nicht wie bei anderen Energieträgern auf 

Rohstoffimporte angewiesen zu sein, hat der Staat den Steinkohleabbau inner-

halb der letzten 50 Jahre mit etwa 130 Mrd. Euro subventioniert (tagesschau.de 

2008). Da Kernenergie lange Zeit als unerschöpfliche Energiequelle galt, wurde 

sie laut einer von Greenpeace in Auftrag gegebenen Studie zwischen 1950 und 

2008 mit mindestens 165 Mrd. Euro gefördert, wobei von weiteren 92,5 Mrd. 

Euro für Rückbau und Endlagerung ausgegangen wird (Greenpeace 2009). Die 

Fördermaßnahmen der Kernkraft setzen sich dabei aus Steuerbefreiungen bei 

Brennstoffen, Haftpflichtbefreiungen für Betreiber von Kernkraftwerken sowie 

der direkten Investitionen in Forschung und Bau zusammen (Greenpeace 

2009). 

                                            
8 (Rosenkranz 2006 S. 41) 
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Mitte der 90er Jahre setzte durch zunehmendes Umweltbewusstsein ein Um-

denken ein und die so genannte Energiewende brach an. Um der massiven 

CO2-Belastung entgegenzuwirken, wurden Forderungen nach neuen Hand-

lungs- und Versorgungsstrukturen von Umweltverbänden und auch von ersten 

Politikern laut. 

Die Energiewende, welche auf eine nachhaltige und selbstversorgende Ener-

giepolitik hinarbeitet, soll die gefährlichen Konsequenzen der massiven CO2-

Belastung mindern und die sichere Energieversorgung der Bevölkerung auch in 

Zukunft gewährleisten. 

Bedingt durch den Klimawandel ist die Umweltverträglichkeit ein wichtiges Ziel 

der deutschen Energiepolitik geworden. So hat sich Deutschland im Kyoto-

Protokoll verpflichtet, bis 2020 die Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 

um 40 % zu senken. Dieses spielt bei der Energiebereitstellung insofern eine 

große Rolle, als 85 % der CO2-Emissionen im Energiesektor entstehen.  

Des Weiteren hat sich Deutschland bis 2020 das Ziel gesetzt, 18 % des Pri-

märenergieverbrauchs und 30 % des Bruttostromverbrauchs mit erneuerbaren 

Energien zu erzeugen (vgl. BMU 2009, S.5). Dieses Ziel kann lediglich mittels 

der Energiewende, hin zu einer nachhaltigen und regenerativen Energiegewin-

nung erreicht werden. 

Die Förderinstrumente, die implementiert wurden um diese Ziele zu erreichen, 

streben meist die Förderung bestimmter Technologien an. Das beste Beispiel 

ist das Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG), das am 

01.04.2000 (mit den Novellen: 2004 und 2009) seinen Vorläufer, das Stromein-

speisungsgesetzt (StromEinspG), abgelöst hat. Das StromEinspG trat 1991 in 

Kraft und regelte erstmals die Abnahme- und Vergütungspflicht von erneuerba-

rem Strom. Das EEG dient ebenfalls der Technologieförderung. Auch hier muss 

der aus erneuerbaren Energien gewonnene Strom von den Energiekonzernen 

abgenommen, bevorzugt in das Netz eingespeist und entsprechend des Geset-

zes vergütet werden (BMWi 2009 S.35,36). 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, insbesondere im Interesse des Klima- und Um-

weltschutzes, eine nachhaltige Entwicklung der Energieversorgung zu ermögli-

chen, die volkswirtschaftlichen Kosten der Energieversorgung auch durch die 



Felix Storck, Kapitel 2: Grundlagen und theoretischer Rahmen 

 

 13 

Einbeziehung langfristiger externer Effekte zu verringern, fossile Energieres-

sourcen zu schonen und die Weiterentwicklung von Technologien zur Erzeu-

gung von Strom aus erneuerbaren Energien zu fördern.“ (Zitiert aus: EEG 2009 

§1). 

Die Vergütungsansätze und direkte staatliche Förderungen, wie günstige Darle-

hen, steigern die Nachfrage nach Technologien zur Nutzung von erneuerbaren 

Energien. So soll der Wettbewerb gefördert und die Umweltverträglichkeit im 

Energiesektor erhöht werden. 

Speziell im Bereich der Windenergienutzung hat das Land Niedersachsen das 

große Potential für einen Beitrag zum Klimaschutz bereits erkannt. Der Ausbau 

der Windenergie stieg in den vergangenen Jahren stetig an und lag 2009 bei 

einer insgesamt installierten Leistung von 6029 MW. Im bundesweiten Ver-

gleich steht Niedersachsen damit an vorderster Stelle. So konnte ein Anteil von 

über 19 % des Bruttostromverbrauchs9 in Niedersachsen durch Windenergie 

gedeckt werden (DEWI 2009). Nichtsdestotrotz ist eine weitere Steigerung un-

abdingbar, um die ehrgeizigen deutschen und europäischen Klimaschutzziele 

(BMU 2009) zu erreichen und unserer globalen Verantwortung gerecht zu wer-

den (Flasbarth 2010). 

 

2.3 Dezentrale Energieversorgung 

Die Herausforderungen des Klimawandels sind global, deshalb müssen die 

Weichen für den Klimaschutz auf internationaler Ebene gestellt werden. Jedoch 

ist zu erkennen, dass die Umsetzung einer nachhaltigen Energiepolitik auf in-

ternationaler Ebene, vor allem außerhalb Europas sehr diffizil ist, da national-

staatliche Interessen berücksichtigt werden müssen (siehe beispielsweise Kli-

magipfel in Kopenhagen). Dass eine Umsetzung auf regionaler Ebene hingegen 

sehr Erfolg versprechend ist, zeigt die Tatsache, dass es in Deutschland bereits 

                                            
9 Als Bruttostromverbrauch wird der gesamte Stromverbrauch eines Landes (auch den Eigen-
verbrauch der Kraftwerke und Netzverluste) unter Berücksichtigung der Im- und Exporte be-
zeichnet (energie.de 2010). 
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69 100%-Erneuerbare-Energie-Regionen10 sowie 36 Starterregionen11 gibt 

(deENet 2010, S.2-5). Dadurch wird deutlich, dass gerade regionale Initiativen 

die nötigen Schritte zum Klimaschutz und zum Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien umsetzen können (Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien 

2010). 

Auf diese Weise kann auf die verschiedenen Gegebenheiten, die sowohl vor- 

als auch nachteiliger Art sein können, in unterschiedlichen Regionen bestmög-

lich eingegangen und das Potential optimal genutzt werden. Es zeigt sich, dass 

ein dezentrales Konzept einen wichtigen und effizienten Beitrag zum Klima-

schutz leisten kann (Töpfer in Pressemitteilung Juwi/ GenoPortal 2009). 

 

Entsprechend geht auch der VDE in seiner Studie zur dezentralen Energiever-

sorgung 2020 davon aus, dass die dezentrale Versorgungsstruktur unumgäng-

lich ist, um in Zukunft in Deutschland eine zuverlässige, nachhaltige, umweltver-

trägliche und preisgünstige Energieversorgung zu gewährleisten. Zwar werden 

nach dieser Studie auch im Jahr 2020, wie bisher, traditionelle Kraftwerke an 

der Energieproduktion beteiligt sein, jedoch werden dezentrale Erzeugungssys-

teme für die optimale Einbindung von Energie aus Solar, Wind oder Biogas zu-

nehmend an Bedeutung gewinnen. Als einen großen Vorteil der verbrauchernah 

erzeugten Energie benennen die VDE-Experten die geringeren Netzverluste 

(VDE 2007). In dezentralen Versorgungs- und Nutzungskonzepten, die eine 

Umwandlung vor Ort ermöglichen, kann der Transportverlust minimiert und so-

wohl Strom als auch Wärme bereitgestellt werden. Der mit einer dezentralen 

Energieversorgung einhergehende Ausbau der erneuerbaren Energien ist dar-

über hinaus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor vor Ort. Durch die Stärkung regiona-

ler Kreisläufe wird eine regionale Wertschöpfung erzeugt und dadurch Aufträge 

                                            
10 100%-EE-Regionen sind Regionen, die ihre Energieversorgung mittel- bis langfristig zu 100% 
auf Erneuerbare Energien umstellen wollen und sich bereits aktiv im Umstellungsprozess auf 
EE befinden.  
Eine 100%-Erneuerbare-Energie-Idealregion deckt ihren Energiebedarf vollständig aus EE, 
wirtschaftet ausgesprochen energieeffizient und nutzt ihre regionalen Potenziale nachhaltig und 
akzeptiert. Somit ist die Energiebereitstellung umweltverträglich, nachhaltig, sicher und trägt zur 
regionalen Wertschöpfung bei (deENet 04.2010). 
11 Starterregionen sind Kommunen, Landkreise und Regionalverbünde, die zwar eine anerken-
nenswerte Entwicklung in Richtung eines nachhaltigen regionalen Energiesystems aufweisen, 
deren Ziele und Aktivitäten auf dem Weg zu einem nachhaltigen erneuerbaren Energiesystem 
allerdings noch ausgebaut werden müssen (deENet 04.2010).  
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für das lokale Handwerk gesichert, neue Arbeitsplätze geschaffen und nicht 

zuletzt den Kommunen zusätzliche Einnahmen, z. B. aus den Gewerbesteuer-

einnahmen12, beschert. Außerdem können bei Eigenbetrieb von Windenergie-

anlagen (WEA) Gewinne für die Gemeinde oder lokale Stadtwerke erzielt wer-

den (Kompetenznetzwerk Dezentrale Energietechnologien 2010). 

Es gibt zahlreiche weitere Gründe für Kommunen, eine dezentrale Energiever-

sorgungsstruktur durch erneuerbare Energien voranzutreiben. Die größere Un-

abhängigkeit von den großen Energieversorgern und den zwangsläufig stei-

genden Preisen von Erdöl und Erdgas ist dabei besonders hervorzuheben, da 

die Ausgaben für Energie in der Region bleiben. Auch der Imagegewinn für eine 

„grüne“ Region ist nicht von der Hand zu weisen (Kompetenznetzwerk Dezen-

trale Energietechnologien 2010). Durch die Planungshoheit der Kommunen und 

Kreise ergibt sich für diese ein neuer Gestaltungsfaktor für das nationale Ener-

giesystem, da ihnen in Zukunft eine besondere Bedeutung bei der Gestaltung 

von Energiekonzepten zukommen wird. So werden sie beim Ausbau der erneu-

erbaren Energien zu den zentralen Akteuren gehören (UBA 2010, S.168,169). 

Aus dieser Motivation heraus wird ein dezentraler Versorgungsansatz von im-

mer mehr Kommunen aufgegriffen und in entsprechenden Konzepten für eine 

nachhaltige Regionalentwicklung konkretisiert. 

Die damit einhergehende Umstrukturierung stellt jedoch auch neue Anforderun-

gen an unser Versorgungssystem. In der Vergangenheit hatten die Stromnetze 

nur die Aufgabe, die zentral erzeugte Energie an die Endverbraucher zu liefern. 

Durch die Energieerzeugung direkt vor Ort steigt die Zahl der lokalen Einspei-

ser. Hinzu kommt, dass die Energieeinspeisung aus den EE stark fluktuiert, da 

diese Fluktuation schwer zu kalkulieren ist, die Stromnetze aber nicht überlastet 

werden dürfen13 ist die Regelung der Einspeisung sehr schwierig. Um der kom-

plizierten Regelbarkeit und der neuen Netzinfrastruktur besser begegnen zu 

                                            
12 Z. B. gehen 70% der Gewerbesteuereinnahmen aus Windenergie an den Standort des Wind-
parks, nur 30% an den Geschäftssitz des Betreibers (Bundesverband Windenergie e.V).  
13 Die Frequenz der Netze liegt bei 50 Hz und darf maximal zwischen 49,8 und 50,2 Hz 
schwanken, da die Netze sonst Schaden nehmen könnten (50Hertz Transmission GmbH). 
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können, müssen intelligente, so genannte "Smart Grid"-Stromnetze14 ausgebaut 

werden (deENet). 

Um die erfolgreiche Umsetzung eines Entwicklungsprozesses, hin zu vollstän-

diger dezentraler Energieversorgung durch erneuerbare Energien, zu gewähr-

leisten, müssen unter anderem die regionalen Potentiale zur nachhaltigen Nut-

zung erneuerbarer Energieträger analysiert werden (Kompetenznetzwerk 

Dezentrale Energietechnologien 2010). Dies soll durch diese Arbeit im Bezug 

auf Windenergie geschehen. 

Das hierbei zugrunde gelegte Leitbild für die dezentrale Versorgungsstruktur ist 

der „CO2-neutrale und energieautarke Landkreis“. So wird neben der Umset-

zung klimapolitisch wichtiger Schritte durch den Ausbau der erneuerbaren E-

nergien die Region durch Innovation gestärkt und eine nachhaltige sowie lang-

fristig gesicherte Energieversorgung vorangetrieben (Bundesverband Wind-

energie e.V).  

Dies ist das langfristig definierte Ziel des Entwicklungsprozesses, unter dem die 

Bewertung und Erhebung von Entwicklungspotentialen zur dezentralen Ener-

gieversorgung erfolgen soll. Unter diesem Aspekt sollen die Möglichkeiten, die 

der Landkreis zur Umsetzung eines solchen Ziels bietet, mit Weitblick erfolgen. 

Daher soll sich auch die Erhebung der Windenergiepotentiale nicht auf die be-

stehenden Vorrangflächen im Regionalplan beschränken (Kompetenznetzwerk 

Dezentrale Energietechnologien 2010), sondern unter Berücksichtigung der 

Neugestaltung des Regionalplans 2013 neue Vorranggebiete finden.  

 

2.4 Rechtliche Rahmenbedingungen für den Bau von Windenergie-

anlagen 

Die Förderung und Nutzung erneuerbarer Energiequellen und damit auch der 

Windenergie ist durch die Agenda 21 und den Klimaschutzbericht Niedersach-

sen zu einem wichtigen umwelt- und energiepolitischen Ziel geworden (Thom 

                                            
14 Stromnetze, die durch ein abgestimmtes Management eine zeitnahe und bidirektionale Kom-

munikation zwischen Netzkomponenten, Erzeugern, Speichern und Verbrauchern zulassen und 

dadurch einen energie- und kosteneffizienten Systembetrieb für zukünftige Anforderungen er-

möglichen (e-control.at). 
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2000, S.141). So ist die verstärkte Nutzung von regenerativen Energiequellen 

auch im Niedersächsischen Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) von 

1994 als wesentliches und verbindliches Ziel bestimmt worden (Thom 2000, 

S.141). Des Weiteren möchte die Landesregierung, dass die dezentralen Ver-

sorgungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden (LROP 1994, S.31, C 3.5).  

 

Seit einer Änderung im Baugesetzbuch von 1997 sind nach § 35 Abs.1 Nr. 5 

BauGB Vorhaben im Außenbereich privilegiert, wenn sie der Erforschung, Ent-

wicklung oder Nutzung der Windenergie dienen. Damit sind WEA grundsätzlich 

zulässig und sogar bevorrechtigt, wenn öffentliche Belange nicht entgegenste-

hen (§ 35 Abs.1 Nr. 1 BauGB) und sie der öffentlichen Stromversorgung die-

nen15 (Gatz 2009, S.737) (§ 35 Abs.1 Nr. 3 BauGB). 

Durch diese Privilegierung wird eine räumliche Steuerung von Einzelanlagen 

und Windparks notwendig (Thom 2000 S.141). Aus diesem Grund (der räumli-

chen Steuerung) wurde dem § 35 der Abs. 3 ein so genannter Planvorbehalt 

hinzugefügt. Dieser besagt, dass öffentliche Belange beeinträchtigt sind, wenn 

im Flächennutzungsplan oder als Ziel der regionalen Raumordnung im RROP 

andere Flächen für die Windenergienutzung ausgeschrieben sind. So steht den 

Gemeinden und der Regionalplanung durch die planerische Steuerung ein In-

strument zur Verfügung, um Standortzuweisungen durchzuführen und im übri-

gen Planungsraum den Bau von an sich privilegierten Anlagen zu verhindern. 

Damit sind Gemeinden und Raumordnung zur Erstellung eines Konzeptes für 

Konzentrationszonen16 für WEA angehalten, sofern sie denn einen Einfluss auf 

die Standortwahl haben wollen.  

Damit es nicht zu einer Verhinderungsplanung kommt, fordert das Bundesver-

waltungsgericht jedoch die Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes 

(Gatz 2009, S.738, 739 und BVerwG, Urteil vom 17.12.2002). Der Windener-

gienutzung muss in substanzieller Weise Raum geschaffen werden und ausge-

                                            
15 D.h. wenn mehr als 50% der erzeugten Energie ins Netz eingespeist werden. 
16 Sinn von Konzentrationszonen ist es, WEA zu bündeln und den übrigen Außenbereich freizu-
halten. Diese Konzentrationszonen müssen sich aber im Sinne des Gesetzes zur Aufnahme 
mindestens eines Windparks eignen. Dafür gibt es zwar keine Definition, jedoch hat das BVG 
entschieden, dass ein Windpark die Existenz von mind. 3 WEA voraussetzt. 
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schriebene Konzentrationszonen müssen geeignete Standorte sein, die dem 

Anspruch der sonstigen Privilegierung gerecht werden (Gatz 2009, S.738). 

So müssen die Planer abwägen, welche Kriterien und öffentliche Belange einer 

Ausweisung der Potentialflächen als Konzentrationszonen entgegenstehen 

könnten. Dabei spielen z. B. die Rentabilität oder auch die Schutzwürdigkeit 

eines Gebietes (wie z. B. bei Wasserschutzgebieten) eine Rolle (Gatz 2009, 

S.739). 

Hierzu müssen im Abwägungsverfahren „harte“ und „weiche“ Ausschlusskrite-

rien17 festgelegt werden. Harte Ausschlusskriterien sind alle Flächen im Außen-

bereich, die sich aus tatsächlichen Gründen (z. B. zu geringe Windhöffigkeit) 

oder aus rechtlichen Gründen (z. B. FFH-Gebiete oder militärische Schutzberei-

che) nicht für die Windenergienutzung eignen. Nach Abzug dieser Flächen er-

hält man Flächen, die für die Windenergienutzung grundsätzlich in Betracht 

kommen, so genannten Potentialflächen (Gatz 2009 S.738).  

Hier gelten u. A. nationales und europäisches Naturschutzrecht als öffentliche 

Belange, die dem Bau von WEA entgegenstehen können, darunter fällt z. B. der 

Gebietsschutz. Dabei muss nach § 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG die Verträglich-

keit eines Projektes mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes oder des euro-

päischen Vogelschutzgebietes überprüft werden. In Vogelschutzgebieten und 

FFH-Gebieten zum Schutz von Fledermäusen ist der Bau von WEA also kaum 

zu realisieren. 

Weiche Ausschlusskriterien hingegen sind Flächen die aus städtebaulichen und 

gestalterischen Gründen nicht zur Windenergienutzung zur Verfügung gestellt 

werden sollen18. Des Weiteren müssen zum Schutz der Bewohner vor Immissi-

onen, die durch die Windenergienutzung entstehen19, vorgegebene Abstände 

zu Siedlungsgebieten eingehalten werden (Gatz 2009, S.739). Dabei ist vor al-

lem § 3 Abs. 1 BImSchG heranzuziehen, dieser bestimmt, was nach BImSchG 

schädliche Umwelteinflüsse, also Immissionen in diesem Sinne sind. Im Gesetz 

finden sich jedoch keine eindeutigen Regelungen, wie mit diesen Immissionen 

umzugehen ist und wie „erhebliche Nachteile“ und eine „erhebliche Belästigung“ 

                                            
17 Definition siehe auch BVerwG Urteil vom 15.09.2009  
18 z. B. Erholungsgebiete oder Siedlungserweiterungsflächen 
19 Vor allem Schall und Schattenwurf 
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definiert sind. Der Gesetzgeber hat hierbei bislang noch keine klare Regelung 

getroffen, um den Behörden Handlungsspielraum zu lassen. Zum Umgang mit 

dieser Vorschrift kann man z. B. das Urteil des OVG Lüneburg vom 24.06.2004 

heranziehen. Dieses schlägt vor, die Erfahrungswerte so zu wählen, dass man 

vom planerischen Standpunkt aus “auf der sicheren Seite“ liegt (Gatz 2009, 

S.739). 

Durch die Raumordnung lassen sich WEA aber nur steuern, wenn es sich um 

raumbedeutsame Anlagen handelt. WEA sind in der Regel raumbedeutsam, 

wenn sie eine Gesamthöhe von 100 m oder eine Nabenhöhe von 50 m über-

steigen oder mehr als 5 Anlagen in einem Park stehen (Thom 2000, S.148 und 

Gatz 2009, S.740). Jedoch ist der Planungsträger nicht daran gebunden, ent-

scheidend ist das Planungsziel, z. B. die „Verspargelung“ der Landschaft durch 

die Ausweisung von Konzentrationszonen zu verhindern. So stellt die Raumbe-

deutsamkeit immer eine Einzelfallentscheidung dar, denn die Gerichte haben 

bisher keine verbindliche Angabe vorgenommen (Thom 2000, S.148). Im Sinne 

der Raumordnung kann also jede geplante Anlage als raumbedeutsam angese-

hen werden, wenn z. B. die Anlagenhöhe oberhalb der Baumkronen liegt und 

somit aus dem natürlichen Landschaftsbild hervortritt (Gatz 2009, S.740). 

Um die gewünschten Rechtsfolgen des § 35 Abs. 3 Satz 3 herbeizuführen, 

müssen nach § 8 Abs. 7 Satz 1 ROG die Konzentrationszonen als Vorrangge-

biete20 ausgeschrieben und dieses Vorranggebiet gleichzeitig nach § 8 Abs. 7 

Satz 2 als Eignungsgebiet21 festlegt werden, damit die Errichtung von WEA au-

ßerhalb dieser Konzentrationszonen unzulässig wird (Siehe hierzu auch LROP 

1994, S.32 C 3.5 Nr. 0522). 

„Um der grundsätzlichen Privilegierung von WEA begegnen zu können, ist also 

im Rahmen eines ganzheitlichen Abwägungsprozesses zu prüfen, ob deren 

                                            
20 Vorranggebiet: ein Gebiet, dem eine bestimmte Nutzung zugewiesen wird, die in diesem Be-
reich absoluten Vorrang hat. Potentielle anderweitige Nutzung in diesem Bereich ist nur gestat-
tet, sofern sie mit der vorrangigen Bestimmung nicht im Widerspruch steht (Gatz 11.2009, 
S.66). 
21 Eignungsgebiet: der Begriff beschreibt ein Gebiet, welches für bestimmte, nach § 35 BauGB 
raumbedeutsame Bauvorhaben geeignet ist und deren Bau an anderer Stelle im Planungsge-
biet ausgeschlossen werden soll (Gatz 11.2009, S.67-71). 
22 „Die Festlegung von Vorrangstandorten für Windenergienutzung kann mit dem Ausschluss 
dieser Nutzung an anderer Stelle im Planungsraum verbunden werden“. 
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Zulässigkeit öffentliche Belange entgegenstehen“ (Thom 2000, S.141). Dieses 

geschieht durch die Aufstellung eines RROP (Thom 2000, S.142).  

Wenn Flächen, in denen der Bau von WEA öffentlichen Belangen entgegen-

steht, ausgegrenzt wurden, steht immer noch eine Vielzahl von Flächen zur 

Verfügung, deren Eignung weiter zu prüfen ist (Suchräume). „Im Sinne eines 

sparsamen Umgangs mit dem Boden und dessen optimaler Nutzung ist die 

Windhöffigkeit23 ein entscheidendes Kriterium für die Bestimmung von Vor-

rangstandorten“ (Thom 2000, S.142). So sind im Rahmen des Abwägungspro-

zesses vor allem folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

1. Das Gebot der nachbarschaftlichen Rücksichtnahme und Rücksichtnahme 

auf das Orts- und Landschaftsbild (Gatz 11.2009, S.260) 

2. Der Schutz der vielfältigen Erholungsfunktionen 

3. Die Belange des Naturschutzes, des Umweltschutzes und der Landschafts-

pflege, welche alle im Abs. 3 des § 35 BauGB verankert sind 

4. Die Erfüllung der windklimatologischen Bedingungen (Windhöffigkeit) 

 

Notwendige Planungsschritte bei der Ermittlung von Eignungsgebieten sind al-

so vor allem: 

1. Die Ermittlung von Suchräumen für WEA (Abgrenzung von Ausschlussflä-

chen, Berücksichtigung von Abstandsempfehlungen zu Ortslagen und Erho-

lungsgebieten) 

2. Die Bewertung des Schutzgutes Natur sowie des Landschaftsbildes24 

3. Die Windpotentialanalyse 

4. Raumordnerische Abwägung und Abstimmung von Nutzungsansprüchen25 

(Thom 2000, S.142-144). 

                                            
23 Das Durchschnittliche Windaufkommen an einem bestimmten Standort (Duden 2010). 
24 Der Aspekt der Bewertung des Landschaftsbildes wird in der vorliegenden Arbeit außen vor 
gelassen, die Bewertung muss in einer Einzelfallprüfung der Gebiete stattfinden. Mögliche Vor-
gehensweise hierbei ist die Besichtigung der Gebiete, bei der die Empfindlichkeit des Land-
schaftsbildes in den gekennzeichneten Flächen gesondert begutachtet werden müsste. Dabei 
könnten die Flächen in verschiedenen Klassen eingeteilt werden. Z. B.: Hohe Empfindlichkeit 
des Landschaftsbildes = Tabubereich; Mittlere Empfindlichkeit = Abwägungsbereich; Geringe 
Empfindlichkeit = Eignungsbereiche für WEA (Thom 2000, S.143). 
25 Auch die Raumordnerische Abwägung und Abstimmung von Nutzugsansprüchen, kann in 
dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Beide Aspekte müssen von Fachleuten durchgeführt 
werden. 
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3. Durchführung der Planung 

 

3.1 Abstandregelungen 

Für die Festlegung von Abständen zwischen Vorranggebieten für WEA und be-

stimmten anderen Gebieten sollen im Folgenden die Abwägungsschritte erläu-

tert werden. Dies geschieht lediglich für die wichtigsten Ausschlussgebiete. Da 

die Niedersächsische Bauordnung keine speziellen Abstandsvorschriften für 

WEA beinhaltet (Gatz 11.2009, S.170), beziehen sich die angewandten Ab-

stände auf Rechtsurteile und Empfehlungen verschiedener Behörden, auf den 

Bundesverwaltungsrichter Dr. Gatz, den RROP Hannover und eigenen, be-

gründeten Einschätzungen. 

 

3.1.1 Wohn- und Siedlungsflächen 

Im Bezug auf Wohn- und Siedlungsbereiche ergeben sich Tabubereiche für 

WEA, da diese durch Schattenwurf und Schallimmissionen negative Auswir-

kungen auf das menschliche Wohlbefinden haben können. Um eine negative 

Beeinträchtigung und nachbarschaftliche Konflikte zu vermeiden, werden 

Schutzabstände im Interesse des Immissionsschutzes eingehalten. Des Weite-

ren können durch die gewählten Schutzabstände Schäden durch Unfälle wie ein 

Umstürzen der Anlage, das Abrechen einzelner Rotorteile oder Gefährdungen 

durch Eisschlag minimiert werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil dazu festgelegt, dass ein 

immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durchzuführen ist, sobald 

die für einen Windpark maßgebliche Zahl von drei Windenergieanlagen erreicht 

oder überschritten wird (Deutscher Bundestag 2005, S.1). Da in dieser Arbeit 

nach Konzentrationszonen gesucht wird, welche definitionsbedingt mindestens 

drei WEA aufnehmen müssen, ist dies zu berücksichtigen. 

Um eventuelle Schatten- und Schalleffekte durch den Betrieb von WEA weitest-

gehend auszuschließen, wird sich an die allgemeine Empfehlung des Nieder-

sächsischen (Nds.) Ministeriums für den Ländlichen Raum, Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz gehalten, welche einen Abstand von 1000 m 

zu Gebieten mit Wohnbebauung vorsieht (vgl. Der Präsident Hannover, des 
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Nds. Landtages 2003, S.1; sowie die Umsetzung: Vgl. Nds. Ministerium für den 

ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2004, S.2).  

Für Dorf- und Mischgebiete gelten andere Regelungen (BauNVO), auch ist hier 

die erlaubte Schallimmission nach TA Lärm höher. Diese Regelung ist für 

Wohnnutzungen im Außenbereich anzuwenden. Auch im Außenbereich ange-

siedelte Einzelhäuser sind weniger schutzwürdig als reine Wohngebiete, da der 

Bauherr von einer Änderung der Bebauung ausgehen muss; trotzdem soll hier 

ein Mindestabstand die Sicherheit und die Minimierung negativer Beeinträchti-

gung gewährleisten. Der Mindestabstand wird auf 500 m festgelegt (Gatz 

11.2009, S.92).  

Vom Bundesverband Windenergie e.V. wird diese pauschale Abstandsregelung 

kritisiert, da mögliche Potentialflächen dadurch teilweise nur unzureichend ge-

nutzt werden können. Eine Festlegung der Abstände nur nach der TA Lärm sei 

ausreichend, außerdem müsse diese sowieso durchgeführt werden (Bundes-

verband Windenergie e.V. 2005). Die Begründung ist einleuchtend, da die vor-

liegende Arbeit aber den aktuellen Stand eines Planungsverfahrens widerspie-

geln soll und es im Rahmen dieser Arbeit unmöglich ist, mit den Werten der TA-

Lärm zu arbeiten26, richtet sie sich nach der Empfehlung des Landtags. Eine 

Prüfung nach BImschG ist Grundlage für die Errichtung von WEA (IWR 2010), 

d.h. auch, dass die Richtwerte der TA Lärm bei jedem Bauverfahren im Einzel-

fall geprüft und eingehalten werden müssen (Landesumweltamt Essen 1998). 

Die Einhaltung der Richtwerte ist bei den getroffenen Abstandsregelungen der 

Fall, trotzdem sollen exemplarisch die Bestimmungen der TA Lärm aufgeführt 

werden (Siehe Tabelle 1), die in vielen Fällen zu geringeren aber ausreichen-

den Abständen führen würden. Im Rahmen einer solchen Standortprüfung 

könnten die Richtwerte dann geprüft und die Vorranggebiete ggf. erweitert wer-

den. Somit würde sich das Windpotential letztendlich sogar noch vergrößern.  

 

 

 

                                            
26 Der Schallimmissionspegel wird von der Anzahl der Anlagen beeinflusst. Um die Anzahl der 
Anlagen bestimmen zu können, muss jedoch die zu beplanende Fläche feststehen, was eine 
Abstandsregelung voraussetzt. 
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Immissionsrichtwerte Siedlungstyp 

Tags Nachts 

Industriegebiet 70 dB 70 dB 

Gewerbegebiet 65 dB 50 dB 

Kerngebiet, Dorfgebiet und 

Mischgebiet 
60 dB 45 dB 

Allgm. Wohngebiet und 

Kleinsiedlungsgebiet 
55 dB 40 dB 

Reines Wohngebiet 50 dB 35 dB 

Kurgebiet, Krankenhäuser 

und Pflegeanstalten 
45dB 35 dB 

 

 

 

3.1.2 Natur, Landschaft und Erholung 

Bei der Planung für WEA-Vorranggebiete sind die Belange des Natur- und 

Landschaftsschutzes zu berücksichtigen, um eine Beeinträchtigung dieser zu 

vermeiden. 

Waldgebiete sind dabei aus verschiedenen Gründen auszuschließen. Zum ei-

nen ist die Errichtung von WEA in Waldgebieten immer mit einer Rodung ver-

bunden, wodurch massiv in den Lebensraum Wald eingegriffen wird. Zum an-

deren ist die Gefahr von Waldbränden durch technische Defekte ein unkalku-

lierbares Risiko.  

Des Weiteren ist durch die Errichtung von WEA innerhalb von Waldgebieten, 

die ungestörte Entwicklung von Waldlebensgemeinschaften nicht gewährleistet. 

Um dies zu berücksichtigen, gelten in dieser Arbeit auch Waldgebiete als Aus-

schlussgebiete und es wird in dieser Arbeit der Abstandsempfehlung des Nds. 

Landkreistags (Niedersächsischer Landkreistag 2007, S.9-11) gefolgt und ein 

Radius von 200 m um Waldgebiete herum als Ausschlussfläche festgelegt.27  

Die durch das Niedersächsische, das Bundesweite und das Europäische Natur-

schutzgesetz als Schutzgebiete festgelegten Flächen sowie Fledermaus- und 

                                            
27 Dies kann auch durchaus anders gesehen werden, andere Bundesländer haben dazu andere 
Vorgaben, in Schleswig-Holstein werden z. B. relativ häufig WEA in Waldgebieten gebaut. 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der TA Lärm nach Siedlungstypen 
(Tabelle mit Excel erstellt; Quelle: BWE 2005) 
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Vogelschutzgebiete (z. B. Natura 200028), FFH-Gebiete und Landschafts-

schutzgebiete werden ebenfalls als Tabuzonen gewertet und mit entsprechen-

den Abständen belegt. Auch hierbei werden die Abstandsempfehlungen des 

Nds. Landkreistages eingehalten. Der Grund des Ausschlusses besteht in der 

besonderen Schutzwürdigkeit dieser Gebiete, die sich aus deren Funktion her-

aus ergibt, z. B. der besonderen Eigenschaft, die Landschaft sowie deren Flora 

und Fauna zu erhalten. Dies wäre bei dem Bau einer WEA nicht mehr gegeben. 

Potentielle Nutzungskonflikte zwischen Natur und Landschaft einerseits und 

WEA andererseits, sollen auf diese Weise ausgeschlossen werden. Auch Vor-

ranggebiete für Natur, Landschaft und Erholung sind aufgrund ihrer besonderen 

Bedeutung für die Erholung, der Berücksichtigung der Vielfalt und dem Erhalt 

der Landschaft auszuschließen. Für diese Gebiete sind laut der Empfehlung 

des Landkreistages Mindestabstände von 200 m, im Einzelfall aber auch weit-

aus größere Abstände erforderlich. Da diese Arbeit nicht auf eventuelle Beson-

derheiten eingehen kann, ist hierbei im Einzelfall eine erneute Prüfung notwen-

dig. 

 

3.1.3 Verkehr und Elektrizität 

Die Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie Bahnlinien sollten als Verkehrs-

verbindungen des Landkreises nicht unterbrochen oder durch WEA beeinflusst 

werden. Um eine Gefahr für den Verkehr, z. B. durch ein Kippen der Anlage 

oder Eiswurf zu vermeiden und eine Beeinträchtigung durch WEA auszuschlie-

ßen, wird ein Mindestabstand von 150 m festgelegt. Auch der Abstand zu 

Hochspannungsleitungen beträgt 150 m, um eine Unfallgefahr durch ein Um-

kippen oder sonstige Beschädigungen durch die WEA weitestgehend auszu-

schließen (vgl. hierzu RROP Hannover 2005). 

 

                                            
28 Netz besonderer Schutzgebiete inerhalb der EU. 
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3.1.4 Sonstiges 

An Gewässern I. Ordnung gilt in Brandenburg ein Bauverbot für WEA von 50 m 

zur Uferlinie (BbgNatSchG §48 Abs. 1), dies ist aus Naturschutz-, aber auch 

Bausicherheitsgründen sinnvoll und findet deshalb auch hier Anwendung. Au-

ßerdem gilt ein Bauverbot an Fließgewässern innerhalb von 5 m zur Uferlinie 

(BauGB Art. 4a Abs. 3). Als weitere Tabuzone gelten Überschwemmungsgebie-

te. 

Gebiete wie Parkplätze, Deponien, Umspannwerke und Friedhöfe wurden 

ebenfalls berücksichtigt und gepuffert, jedoch nicht gesondert in die Tabelle mit 

aufgenommen. 

 

Alle 81 Ausschlussgebiete und die dazugehörigen Pufferzonen liegen der 

Bachelorarbeit in digitaler Form bei. 
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Tabelle 2: Ausschlussgebiete und Schutzabstände 

Schutzgüter/ Ausschlussgebiete Schutzabstände 
Layer 1: Siedlung, Gewerbe und Erholung  
Reine Wohngebiete  1000 m 
Allgemeine Wohnbauflächen 1000 m 
Kleinsiedlungsgebiete 1000 m 
Dorfgebiete 500 m 
Kerngebiete 500 m 
Besondere Wohngebiete 500 m 
Mischgebiete 500 m 
Bauflächen mit gemischter Nutzung 500 m 
Einzelhandelsgebiete, Gewerbegebiete, Industriegebiete 250 m 
Flächen für Gemeindebedarf 200 m 
Freizeit- und Erholungsgebiete 200 m 
Grünanlagen und Parks 200 m 
Campingplätze und Ferienwohnungen 500 m 
  
Layer 2: Landschaft und Natur  
Gastvogellebensräume mit internationaler Bedeutung 1000 m 
Europäische Vogelschutzgebiete (Natura 2000) 1000 m 
Feuchtgrünland mit internationaler Bedeutung 1000 m 
Vogelbrutgebiete nationaler, landesweiter, regionaler und loka-
ler Bedeutung 500 m 
Gastvogellebensräume nationaler, landesweiter, regionaler 
und lokaler Bedeutung 500 m 
FFH-Gebiete (Natura 2000) 500 m 
Sondergebiete für Natur 500 m 
Allgemeine Schutzgebiete für Natur und Landschaft 200 m 
Biotope und Schutzgebiete für wertvolle Fauna 200 m 
Vorranggebiete für Natur und Landschaft 200 m 
Landschaftsschutzgebiete  200 m 
Naturschutzgebiete  200 m 
Waldflächen 200 m 
  
Layer 3: Verkehr und Versorgung  
Flugplatz  1000 m 
Bundes-, Landes-, Kreisstraßen 150 m (Kipphöhe) 
Bahnlinien 150 m (Kipphöhe) 
Hochspannungsleitungen 150 m (Kipphöhe) 
Kläranlagen, Wasserkraftwerke, Biogasanlagen 150 m (Kipphöhe) 
Versorgungsgebiete Post, Elektrizität, Abwasser 150 m (Kipphöhe) 
  
Layer 4: Sonstiges  
Gewässer 1. Ordnung 150 m 
Abgrabungsflächen für Bodenschätze 30 m 
Flüsse, Bäche, Stauseen, Teiche 5 m 
Überschwemmungsgebiete Restriktionsbereich 
Militärische Anlagen (Kategorie Sperrgebiet RROP) Restriktionsbereich 
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3.2. Erstellung der Potentialflächen 

Um Potentialflächen nach den erläuterten Kriterien festzulegen, müssen Freiflä-

chen ermittelt werden, die sich außerhalb harter oder weicher Restriktionen be-

finden. Hierzu werden alle Flächen, welche die Kriterien einer „harten“ oder 

„weichen“ Ausschlussfläche erfüllen, erfasst und in digitaler Form in ein GIS 

Programm eingepflegt. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die digitalen Daten als 

Shapefiles29 vom Fachdienst Bauen des Landkreises Lüneburg sowie dem Nie-

dersächsischen Ministerium für Umwelt und Klimaschutz zur Verfügung gestellt. 

Es wurde das Programm ArcGIS der Firma ESRI verwendet.  

Die vorliegenden Daten (feature classes) müssen nun nach den einzelnen, zu-

vor festgelegten Kriterien, wie z. B. Vogelschutzgebiete von internationaler Be-

deutung, aus den Shapefiles extrahiert und daraus neue, einzelne Layer erstellt 

werden. Nur so können für unterschiedliche Ausschlussgebiete auch unter-

schiedlich große Pufferzonen bestimmt werden. Alle Ausschlussgebiete beru-

hen auf den Daten des Landkreises bzw. des Niedersächsischen Ministeriums 

für Umwelt und Klimaschutz, welches auf seiner Homepage (Niedersächsi-

schen Ministeriums für Umwelt und Klimaschutz 2010), Shapefiles des Landes 

Niedersachsen für Natur und Landschaft zur Verfügung stellt. Lediglich das 

Ausschlussgebiet „Waldflächen“ wurde auf Basis aktueller topographischer Kar-

ten im Maßstab 1:50000, welche von der Niedersächsischen Vermessungs- 

und Katasterverwaltung30 zur Verfügung gestellt wurden, manuell digitalisiert. 

Anschließend wurden die einzelnen Layer nach obenstehenden Kriterien (Ta-

belle 1) mit Schutzabständen, sog. Puffern, belegt.  

Als Ergebnis erhält man alle Flächen, die potentiell für die Windenergienutzung 

geeignet sind. 

 

Zwischenergebnis: 

Es wurden im gesamten Landkreis verteilt insgesamt 48 Potentialflächen für die 

Windenergienutzung identifiziert. 

                                            
29 Format für Geodaten. 
30 Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften Lüneburg 
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Abbildung 1: TK mit den Grenzen des Landkreis Lüneburg und den Gemeindegrenzen 
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Abbildung 2: Layer 1 Siedlung, Gewerbe und Erholung 
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Abbildung 3: Layer 2 Landschaft und Natur 
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Abbildung 4: Layer 3 Verkehr und Versorgung 
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Abbildung 5: Layer 4 Sonstiges 
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Abbildung 6: Alle Ausschlussgebiete 

Legende siehe Layer 1 bis 4 (Abb. 2 bis 5) 
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Abbildung 7: Potentialflächen 
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Abbildung 8: Alle Ausschlussgebiete und Potentialflächen 

Legende siehe „Legend“ (ArcGIS liegt in englischer Sprache vor) Layer 1 bis 4 und Potentialflächen (Abb. 2 bis 5 und 7) 
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Abbildung 9:Potentialflächen nummeriert (Konzentrationszonen: 1-32; wegen zu geringer Größe ausgeschiedenen Flächen: A33-A48) 
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4 Vorgehensweise zur Erstellung einer Windmap31 

 

4.1.1 Funktionsweise von WAsP32 

Um die Windverhältnisse vor Ort zu bestimmen, wer-

den die Daten einer nahe gelegenen meteorologi-

schen Messstation herangezogen (Cube 2008, S.10). 

Diese Windstatistiken, die vom Deutschen Wetter-

dienst (DWD) kostenpflichtig zur Verfügung gestellt 

werden, basieren auf langjährigen Windmessungen 

(üblicherweise auf ca. 10 m Höhe) an Windmessstati-

onen und wurden in Bezug auf die geländespezifi-

schen Verhältnisse (Rauigkeit33 und Orografie34) be-

reinigt. Diese „regionalen Windklimate“ stellen die von 

lokalen Gegebenheiten bereinigten Windverhältnisse 

dar (Cube 2008, S.10). So entsteht ein regionales 

Windfeld für ein vollkommen ebenerdiges Gelände, 

also die theoretische Windgeschwindigkeit und Wind-

richtung, wenn der Wind vollkommen frei strömen 

würde (Abb. 10 aufwärtsgerichteter Pfeil). Das Modell 

kann mit dem geostrophischen Wind der freien Atmo-

sphäre oberhalb der atmosphärischen Grenzschicht 

verglichen werden35 (Cube 2008, S.10).  

                                            
31 Eine Windmap ist eine Karte, die die langjährigen mittleren Windgeschwindigkeiten auf einer  
festgelegten Höhe über Grund mit einer festgelegten horizontalen Auflösung farbig darstellt 
(anemos GmbH). 
32 WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) ist ein zur Extrapolation von Winddaten 
verwendetes Strömungsmodell, welches die vor Ort gegebenen Hindernisse, Landnutzungsin-
formationen (Rauigkeit) und Geländebeschaffenheit (Orografie) berücksichtigt (ZAMG). 
33 Hindernisse am Boden, wie z. B. Wälder, Gebäude oder Gewässer haben Einfluss auf den 
Wind. Um diesen Einfluss zu beschreiben, benutzt man den Begriff der Rauigkeit der Oberflä-
che. Je größer und zahlreicher die Hindernisse, desto höher die Rauigkeit (BWE: Rauig-
keitsklassen). 
34 Die Orografie beschreibt die unterschiedlichen Geländekonturen also z. B. Hügel, Böschun-
gen oder Bergrücken (ZAMG). 
35 In diesen Schichten (ab etwa 1000 m über der Erdoberfläche) findet man ein nahezu 
ungestörtes Windfeld, in dem die Windgeschwindigkeiten nur noch von den Druckunterschieden 
abhängen. Je weiter man sich dem Grund nähert, desto mehr wird die Windgeschwindigkeit 
durch die Reibung verringert (ZAMG). 

Abbildung 10: Schematische 
Darstellung des WAsP-Modells 
(Quelle: Risø Lab 1997) 
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Anschließend wird unter zu Hilfenahme des bereinigten Windfeldes und Be-

rücksichtigung der am Standort vorliegenden Orografie und Rauigkeit die spe-

zielle Windverteilung am Standort ermittelt. Diese wird durch die richtungsab-

hängige Weibull-Verteilung36 charakterisiert (Cube 2008, S.10).37 

 

Die dafür benötigten Orografie- und Landnutzungsdaten wurden aus Satelliten-

daten erstellt38. Mithilfe topographischer Karten, im Maßstab 1:50000, wurden 

diese Daten in der Umgebung des zu beurteilenden Windparkareals manuell 

nachbearbeitet und korrigiert. Die Landnutzungsinformation wurde in die WAsP 

entsprechenden Rauigkeitslängen39 umgerechnet. Rauigkeitslängen beschrei-

ben die Eigenschaften verschiedener Geländeoberflächen in Bezug auf die 

Windströmung, die es zu berücksichtigen gilt.  

 

4.1.2 Erstellung der Datengrundlage 

Um die Daten der verwendeten Windstatistik bezüglich ihrer Repräsentativität 

für den Landkreis Lüneburg beurteilen zu können, werden diese mit in einen 

Langzeitbezug gesetzten Erträgen40 bestehender Windenergieanlagen abgegli-

chen.  

                                            
36 Die Windgeschwindigkeit an einer bestimmten Stelle schwankt sehr stark, sowohl von Jahr zu 
Jahr als auch innerhalb weniger Minuten. Der Energiegehalt des Windes lässt sich nur mit Hilfe 
der Häufigkeiten der unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten ermitteln. Dazu werden die 
Windgeschwindigkeiten in verschiedene Klassen eingeteilt. Mithilfe der Weibull-Verteilung wird 
die Häufigkeitsverteilung der unterschiedlichen Windgeschwindigkeitsklassen dargestellt. Die 
Windrose (Abb. 19) zeigt zusätzlich die Richtungsabhängigkeit der Häufigkeitsverteilungen 
(BWE: Häufigkeitsverteilung). 
37 Abb. 10 stellt die Methodik zur Windpotentialabschätzung an einzelnen Standorten grafisch 
dar. Meteorologische Modelle werden genutzt, um die Windstatistiken in ein ungestörtes Wind-
feldmodell (regionale Windklimatologie) zu übertragen. Im zweiten Schritt werden diese regiona-
len Verhältnisse verwendet, um unter Berücksichtigung der spezifischen Umgebungsinformatio-
nen das lokale bodennahe Windpotential an einem vorgegebenen Standort (Windpark) zu be-
rechnen.  
38  Die Orografiedaten wurden dem SRTM Datensatz entnommen (Shuttle Radar Topography 

Mission, USGS EROS Data Center), die Information über die Rauigkeitsverhältnisse wurden 
aus dem CORINE Datensatz der European Environment Agency (EEA) abgeleitet. Abb.11 und 
12 zeigen die Orografie und die Rauigkeit im Landkreis Lüneburg (Grenzen weiß eingezeichnet) 
und der Umgebung mit 10 km Abstand zu den Landkreisgrenzen sowie die Referenzstandorte. 
39 Die Rauigkeitslängen geben die Höhe des Geländes über dem Boden an, auf der die Wind-
geschwindigkeit theoretisch 0 beträgt, also komplett gebremst wird. So haben z. B. Wasserflä-
chen eine Rauigkeitslänge von 0,0002 m, größere Städte hingegen eine Rauigkeitslänge von 
0,8 m (siehe auch: BWE: Rauigkeitsklassen). 
40 Die Erträge werden in Langzeitbezug gesetzt, um jährliche Schwankungen der Windge-
schwindigkeit auszugleichen. 
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Dazu werden die Langzeiterträge der Vergleichsstandorte41 herangezogen und 

mit den auf Basis des Modells berechneten Werten verglichen. Die monatlichen 

Erträge der Referenzstandorte sollten nur genutzt werden, wenn diese über ei-

nen Zeitraum von mindestens einem Jahr in mindestens monatlicher Auflösung 

zur Verfügung stehen (FGW 2007, S.8) und die Erträge repräsentativ für die 

geplanten Anlagen sind. Denn nur dann können die Ertragsdaten der Ver-

gleichsanlagen in Bezug zum langjährigen mittleren Ertrag an dem geplanten 

Standort gesetzt werden.  

Repräsentativität beinhaltet u. a. Vergleichbarkeit des umgebenden Geländes, 

Vergleichbarkeit der Anlagentypen und Nabenhöhen, ähnliche Höhe über NN 

(Normal Null).  

 

4.1.3 Berechnung der Langzeiterträge 

Zur Berechnung der Langzeiterträge werden zwei unterschiedliche Methoden 

herangezogen, bei denen die Erträge in Bezug zu verschiedenen Indizes42 ge-

setzt werden. Jeder Index beschreibt dabei den monatlichen Ertragswert im 

Verhältnis zu dem so genannten 100 %-Niveau, also dem Ertrag, den die Anla-

ge im langjährigen Mittel erbringt. Das 100%-Niveau ändert sich also mit der 

Länge und Lage des betrachteten „Referenzzeitraumes“. Ein Zeitraum von 30 

Jahren gilt klimatologisch stabil, laut den geltenden Vorschriften (TR6) muss ein 

Langzeitraum mindestens 10 Jahre umfassen.  

Zur Bestimmung des Langzeitertrages mithilfe des Keiler/Häuser Index (IWET 

Index, Windindex Version 2006)43, wird der 100%-Wert der linearen Regression 

                                            
41 Vergleichsstandorte sind Windparks, deren Erträge vorliegen und deren Daten als Ver-
gleichsbasis dienen können. 
42 Ein Index ist eine Kennzahl, die sich aus mehreren Daten zusammen setzt und eine Ver-
gleichsgröße darstellt (Brockhaus Multimedial 208). In diesem Fall dienen die Indizes der Ein-
ordnung von kurzzeitigen Ertragsdaten in einen ausreichend langen Zeitraum (sog. 100%-
Zeitraum), um das mittlere langjährige Windpotential darstellen zu können (anemos GmbH). 
43 Beim IWET Index handelt es sich um einen regionalen Windindex, der das monatliche Pro-
duktionsgeschehen von Windenergieanlagen für 25 verschiedene Regionen in Deutschland 
kennzeichnet. Der Index ist ein statistischer Mittelwert, der sich aus den Einspeisedaten der 
meldenden WEA zusammensetzt und angibt, um wieviel Prozent der monatliche Ertrag der 
Anlagen in einer bestimmten Region vom wahrscheinlichen langjährigen Mittelwert der melden-
den WEA abweicht. Bei einem Indexwert von 63 % liegt die monatliche Energieproduktion also 
37 % unter der eines Durchschnittsmonats. Deshalb wird der Ertrag mit dem Faktor 100/63 
multipliziert. Dieser Wert wird wiederum mit 12 multipliziert, um den wahrscheinlichen mittleren 
Jahresertrag zu bestimmen. (Betreiber-Dataenbasis; anemos GmbH). 
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zwischen den monatlichen verfügbarkeitskorrigierten44 Erträgen, die auf ein 

Jahr hochgerechnet wurden und dem Windindex bestimmt (Alle Erträge der 

Vergleichsstandorte (siehe Kapitel 4.1.4) wurden bezüglich ihrer Verfügbarkeit 

korrigiert). 

 

Der mit Hilfe des anemos Windatlas für Deutschland45 berechnete Langzeiter-

trag ergibt sich aus der linearen Regression zwischen den monatlichen verfüg-

barkeitskorrigierten Erträgen und den monatlichen Indizes.46 

Durch die Funktion der Ausgleichsgraden wird die Zeitreihe des anemos Wind-

atlas Deutschland (verwendete Daten: 1980-2009) auf die monatlichen Erträge 

der Anlage (Messzeitreihe) angepasst und daraus der mittlere Jahresertrag be-

rechnet (Siehe Anhang S.1: anemos Windatlas Dokument: Dahlenburg WEA1). 

Auch hier wird dann der Ertrag bei einem Indexwert von 100% berechnet. 

Offensichtliche Ausreißer werden bei beiden Methoden vor der Bestimmung der 

linearen Regression entfernt und somit nicht berücksichtigt. Beispielhaft werden 

die IWET- (Abb. 15) und anemos Windatlas-Auswertung (Abb. 16) bei Ver-

gleichstandort 1 (Dahlenburg) für Anlage 1 grafisch dargestellt. 

 

Um den Langzeitertrag der Vergleichs-Windenergieanlagen zu erhalten, werden 

die Langzeiterträge der IWET Methode und des anemos Windatlas Deutschland 

zu jeweils 50 % gewichtet. Die z. T. großen Unterschiede beider Methoden er-

                                            
44 Da die Windenergieanlagen, z. B. aus technischen Gründen wegen Störungen oder War-
tungsarbeiten nicht durchgehend laufen, ergeben sich Ausfallzeiten, die berücksichtigt werden 
müssen. Als Verfügbarkeit wird das prozentuale Verhältnis zwischen Verfügbarkeitszeit (Zeit in 
der die WEA in Betrieb ist) und Nennzeit (Gesamter betrachteter Zeitraum) bezeichnet (uni-
kassel.de). Üblich sind techn. Verfügbarkeiten von 95 – 100 %.  
45 Der anemos Windatlas für Deutschland verwendet für die Einordnung von WEA-
Ertragszeitreihen in einen repräsentativen Referenzzeitraum das mesokalige meteorologische 
Modell PSU/NCAR-MM5 (Modell zur Wettervorhersage sowie zur Prognose und Simulation 
atmosphärischer Zirkulation im regionalen Bereich). Als Eingangsdaten werden die frei zur Ver-
fügung stehenden NCEP/NCAR-Reanalysis-Daten des NOAA-Instituts verwendet. 
46 Der genutzte "anemos-Power-Index" des anemos Windatlas Deutschland ergibt sich aus den 
Windgeschwindigkeits- und Energieflussdichte-Zeitreihen des Windatlas für Deutschland. Der 
Index ist ein Ertragsindex, ähnlich dem IWET-Index, allerdings mit einem Referenzzeitraum von 
30 Jahren. Er basiert auf einer adaptierten Leistungsdichteberechnung, Grundlage sind die 
anemos-Windatlas-Daten. Die simulierte Windgeschwindigkeit "u" des anemos Windatlas geht 
in dritter Potenz in die Berechnung der modellierten Leistungsdichte ein (Leistungsdichte: 0.5 * 
Luftdichte * u3) (Sven Huneke, anemos GmbH). 
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geben sich aus den unterschiedlichen Basisdaten, den verschiedenen Refe-

renzzeiträumen und anderen methodischen Unterschieden. 

So ergibt sich schließlich aus dem Mittelwert der beiden Methoden der gewich-

tete Langzeitertrag.  

 

 

 

Abbildung 11: Orografiekarte 

 

Abbildung 12: Rauigkeitskarte 



Felix Storck, Kapitel 5: Vorgehensweise zur Erstellung der Windmap 

 

 42 

4.2.1 Beschreibung der Vergleichsstandorte 

 

Abbildung 13: Übersicht der Vergleichsstandorte aus Google Earth 
 

Im gesamten Landkreis Lüneburg stehen 77 Windenergieanlagen an unter-

schiedlichen Standorten (Siehe Anhang S.15: WEA im Landkreis LG). Davon 

liegen zu 42 Anlagen, die sich auf neun Vergleichsstandorte aufgliedern (Abb. 

13), die notwendigen Daten (Ertrags- und Positionsdaten, Anlagentyp, Leistung, 

Rotordurchmesser, Nabenhöhe und zu einigen Anlagen auch die Verfügbarkeit) 

vor. Diese Daten sind wichtig, um die Langzeiterträge der Anlagen bestimmen 

zu können. Im Folgenden wird dargestellt, welche dieser neun Standorte als 

Vergleichspark zur Berechnung der Windmap ausgewählt wurden. Alle Erträge 

wurden bezüglich der Verfügbarkeit korrigiert; wenn diese nicht vorlag, wurde 

sie mit 98 % angenommen. 
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Vergleichsstandort 1: Dahlenburg 

Der Vergleichsstandort Dahlenburg liegt im Osten des Landkreises in der Samt-

gemeinde Dahlenburg, mit 18 Vestas V80 mit 100 m Nabenhöhe. Dies sind 

sind Anlagen mit 2 MW Leis-

tung und 80 m Rotordurch-

messer. Die Tageserträge 

der Anlagen liegen für den 

Zeitraum von Januar 2003 

bis April 2006 vor, diese 

wurden zu Monatserträgen 

zusammengefasst. Da die 

genauen monatlichen Ver-

fügbarkeiten nicht vorliegen, 

wurden diese mit 98% an-

genommen. Darin liegt das 

Problem: Anhand der Tageserträge ist zu erkennen, dass 12 der Anlagen sehr 

hohe Ausfallzeiten von mehr als 2 % haben müssen. Diese Anlagen liefern teil-

weise sehr geringe, an einigen Tagen sogar gar keine Erträge, während aus 

den umliegenden Anlagen ersichtlich ist, dass Wind wehte. Aus den Tageser-

trägen ließen sich hier keine Verfügbarkeiten bestimmen. Bei diesen Anlagen 

lassen die IWET- und anemos Windatlas-Berechnungen eine sehr große Streu-

ung und somit eine geringe Korrelation erkennen. Deshalb wurde bei den 

WAsP- Berechnungen zur Erstellung der Windmap (siehe Kapitel 4.4) nur deren 

Abschattung47 auf die anderen Anlagen berücksichtigt. Für die sechs übrigen 

Anlagen wiesen die Erträge eine hohe Korrelation48 mit den Indizes auf, so dass 

die Langzeiterträge von diesen Anlagen mit ausreichend geringer Unsicherheit 

bestimmt werden konnten (siehe exemplarisch Abb. 15 und 16). 

 

                                            
47 Als Abschattung oder auch wake effect wird die Tatsache bezeichnet, dass eine WEA dem 
Wind Energie entzieht, wodurch die nachgelagerte Windgeschwindigkeit reduziert wird. Dies hat 
einen Einfluss auf die Erträge weiterer Anlagen im Windpark. Es entsteht ein so genannter wa-
ke loss (Vgl. Wake Effect, EWEA 2009 S.51).  
48 Kennziffer für die Qualität der Korrelation ist R2 (Determinationskoeffizient). Für Anlage 1 ist 
R2 = 98,95 % bei der IWET-Auswertung (Abb. 15) und R2 = 95,9 % bei der anemos Windatlas-
Auswertung (Abb. 16). 

Abbildung 14: V80 am Standort Dahlenburg 
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Abbildung 15: Gemessene Erträge aufgetra-
gen gegen den IWET- Windindex 

 

 

Abbildung 16: Gemessene Erträge aufgetra-
gen gegen anemos Power-Index 

 

 

Vergleichsstandort 2: Boitze 

Auch der Standort Boitze liegt in der Samtgemeinde Dahlenburg, im Osten des 

Landkreises Lüneburg, mit einer Fuhrländer FL MD 77 mit 100 m Nabenhöhe. 

Dies ist eine 1,5 MW Anlage mit 77 m Rotordurchmesser. Die monatlichen Er-

träge sowie die Verfügbarkeiten liegen für den Zeitraum von Februar 2006 bis 

November 2008 vor. Da diese Anlage innerhalb des Windparks Dahlenburg 

liegt, wurde sie aufgrund ihrer räumlichen Nähe und den Abschattungseffekten 

mit in die Berechnungen des Windparks Dahlenburg einbezogen. 

 

Vergleichsstandort 3: Neetze 

Der Standort Neetze liegt im östlichen Teil des Landkreises Lüneburg, in der 

Samtgemeinde Ostheide, mit 3 Vestas V80 mit 100 m Nabenhöhe. Die monatli-

chen Erträge der Anlagen liegen für den Zeitraum von Dezember 2007 bis März 

2010 vor. Die Verfügbarkeit wurde mit 98% angenommen. Die Erträge können 

jedoch nicht den einzelnen Anlagen zugeordnet werden, weshalb die Anlagen 

bei der WAsP-Berechnung nur als Gesamtpark berücksichtigt werden. 

 

Vergleichsstandort 4: Embsen 

Der Standort Embsen liegt im Westen des Landkreises Lüneburg, in der Samt-

gemeinde Ilmenau, mit vier Enercon E-66/18.70 mit 65 m Nabenhöhe. Dieser 

Anlagentyp hat eine Leistung von 1,8 MW und einen Rotordurchmesser von 
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70,4 m. Die Erträge sowie die genauen Verfügbarkeiten der Anlagen liegen von 

Juli 2004 bis August 2009 vor. Des Weiteren lassen sich die Erträge den jewei-

ligen Anlagen zuordnen, so dass eine genaue Einzelbetrachtung möglich ist.  

 

Vergleichsstandort 5: Melbeck 

Der Standort Melbeck liegt im Westen des Landkreises Lüneburg, in der Samt-

gemeinde Ilmenau, mit vier Enercon E-66/18.70 mit 65 m Nabenhöhe. Die mo-

natlichen Erträge sowie die genauen Verfügbarkeiten der Anlagen liegen von 

Dezember 2003 bis August 2009 vor. Die Erträge lassen sich den jeweiligen 

Anlagen zuordnen, so dass eine genaue Einzelbetrachtung möglich ist. Jedoch 

wurden die Werte von zwei Anlagen nicht berücksichtigt, da diese von 22.00 

Uhr bis 6.00 Uhr schallreduziert laufen49. Da nicht bekannt ist, wie stark die An-

lagen während dieser Zeit gedrosselt werden, würde es die Berechnungen ver-

fälschen, wenn diese Anlagen mit einbezogen werden würden. Die Abschattung 

dieser Anlagen wurde unter Annahme einer nächtlichen Leistungsreduktion auf 

1000 kW berücksichtigt. 

 

Vergleichsstandort 6: Südergellersen 

Der Standort Südergellersen liegt von allen Standorten am weitesten im Westen 

des Landkreises Lüneburg, in der Samtgemeinde Gellersen, mit sechs  NEG 

Micon NM 72-1500 mit 80 m Nabenhöhe. Diese Anlagen haben eine Leistung 

von 1,5 MW und einen Rotordurchmesser von 72 m. Die monatlichen Erträge 

für drei der sechs Anlagen liegen für den Zeitraum von Oktober 2001 bis März 

2010 vor. Die Verfügbarkeit wurde mit 98% angenommen. Die Positionsdaten 

der Anlagen, von denen die Erträge vorliegen, sind bekannt, jedoch können die 

Erträge nicht den einzelnen Anlagen zugeordnet werden. Deshalb können die 

Anlagen bei der Berechnung nur mit dem Mittel aus den Erträgen der drei Anla-

gen gerechnet werden. Auch von den drei Anlagen, von denen keine Erträge 

vorliegen, sind die Positionsdaten bekannt, so dass der Abschattungseffekt die-

ser Anlagen in die Berechnungen miteinbezogen werden kann. 

                                            
49 D.h. die Anlagen laufen zu bestimmten Zeiten auf einer geringeren Leistung, um weniger 
Lärm zu verursachen. 
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Vergleichsstandort 7: Rehlingen 

Der Standort Rehlingen liegt im Südwesten des Landkreises Lüneburg, in der 

Samtgemeinde Amelinghausen, mit zwei Enercon 

E-40/5.40 und einer Enercon E-40/6.44 mit 65 m 

Nabenhöhe. Die E-40/5.40 hat eine Leistung von 

500 kW und einen Rotordurchmesser von 40 m, 

die E-40/6.40 hat eine Leistung von 600 kW und 

einen Rotordurchmesser von 43,7 m. Die monatli-

chen Erträge liegen nur für eine E-40/5.40 für den 

Zeitraum von März 2000 bis März 2010 vor. Die 

Verfügbarkeiten wurden mit 98% angenommen. 

Die Positionsdaten aller Anlagen sind bekannt und 

können der Anlage zugeordnet werden, so kann 

zumindest der Abschattungseffekt der zwei Anlagen ohne Ertragsdaten in die 

Berechnungen miteinbezogen werden.  

 

Vergleichsstandort 8: Ostheide/ Sülbeck 

Der Standort Ostheide/ Sülbeck liegt im Westen des Landkreises Lüneburg, in 

der Samtgemeinde Ostheide, mit einer NEG Micon NM 72-1500 mit 80 m Na-

benhöhe. Die monatlichen Erträge sowie die Verfügbarkeiten liegen nur für den 

Zeitraum von Januar 2004 bis Dezember 2004 vor. Hinzukommt, dass die Wer-

te nur eine sehr geringe Korrelation mit den Indizes aufweisen, deshalb müss-

ten zu viele Werte als Ausreißer entfernt werden. Aufgrund dessen wäre die 

statistische Auswertung mit zu großen Unsicherheiten behaftet, die Datenbasis 

ist zu gering, um den Langzeitertrag zu ermitteln. Aus diesem Grund wurde der 

Standort nicht weiter berücksichtigt. 

 

Vergleichsstandort 9: Dahlem 

Der Standort Dahlem liegt im Osten des Landkreises Lüneburg, in der Samtge-

meinde Dahlenburg, mit zwei Fuhrländer NEG Micon NM 60-1000 mit 70 m Na-

benhöhe. Diese Anlagen haben eine Leistung von 1,0 MW und einen Rotor-

durchmesser von 60 m. Die monatlichen Erträge sowie die Verfügbarkeiten lie-

Abbildung 17: E-40/5.40 am 
Standort Rehlingen 
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gen für eine Anlage für den Zeitraum von Juni 2000 bis Mai 2005 vor. Da diese 

Anlage im Windpark Dahlenburg liegt, wurde sie aufgrund ihrer räumlichen Nä-

he und den Abschattungseffekten mit in die Berechnungen des Windparks Dah-

lenburg einbezogen. 

 

 

4.2.2 Auswertung der Datengrundlage mit WAsP 

In den Kapiteln 4.1.2 und 4.1.3 wurde schon beschrieben, wie die Langzeiter-

träge berechnet werden und dass diese mit dem mit WAsP berechneten Ergeb-

nis übereinstimmen müssen. Dazu muss ermittelt werden, welche Windrichtung 

und Windgeschwindigkeit für die betrachteten Standorte repräsentativ ist. Zu 

diesem Zweck wurden die Windstatistiken verschiedener Wetterstationen ver-

glichen. Zur Auswahl standen aufgrund der räumlichen Lage die Stationen Boi-

zenburg, Fassberg, Luechow und Lüneburg. Mit Hilfe der Windstatistiken der 

Messstationen wurde versucht, die Langzeiterträge der einzelnen Vergleichs-

standorte mit WAsP nachzuvollziehen. Dazu wurden die Windstatistiken jeder 

einzelnen Messstation (so genannte Atlasdateien, im .lib-Format) in das Strö-

mungsmodell geladen. Das Modell WAsP berechnet damit unter Berücksichti-

gung der Orografie und Rauhigkeit an den Standorten der Vergleichsanlagen, 

die Jahreserträge auf Basis der entsprechenden, für den jeweiligen Typ gültigen 

Leistungskennlinien (Beispielhaft Anhang S.6: Leistungskennlinie Vestas V80-

2.0MW))50. Die Leistungskennlinie setzt die abgegebene Leistung einer Anlage 

in Bezug zur Windgeschwindigkeit (BWE: Leistungskurve). Mit Hilfe der Wind-

verteilung am Standort und der damit verbundenen Leistungsabgabe der Anla-

ge kann so der Ertrag berechnet werden. Im Folgenden wird dieser berechnete 

Ertrag mit dem Langzeitertrag verglichen. Aus der Übereinstimmung des er-

rechneten Ertrags mit dem Langzeitertrags ergibt sich der Gütegrad des Wind-

feldmodells.  

Die Ergebnisse berechnet mit der Station Fassberg (Abb. 18) stimmten am bes-

ten mit den ermittelten Langzeitwerten der Vergleichsstandorten überein. Des-

                                            
50 Der für jeden WEA-Typ ermittelte Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leis-
tungsabgabe (EEG, Anlage 5, Nr. 5). 



Felix Storck, Kapitel 5: Vorgehensweise zur Erstellung der Windmap 

 

 48 

halb wurde die Windstatistik der Station Fassberg zur Berechnung der Wind-

map ausgewählt. Die Windstatistik basiert auf einer Messung in 10 m Höhe in 

den Jahren 1976 – 1993. 

 

Abbildung 18: Vergleichsstandorte im Landkreis LG und Wetterstation Fassberg im Sü-
den des Landkreises (Rote Markierung) 
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Abbildung 19: Windrose und Weibull-Verteilung,  ermittelt an der Station Fassberg (Quel-
le: DWD) 
 

An der Windrose51 lässt sich erkennen, dass die Hauptwindrichtung der regio-

nalen Windklimatologie auf 100 m West bis Südwest ist, die mittlere Windge-

schwindigkeit beträgt auf 100 m 7.3 m/s bei freier Strömung (Abb. 19).  

 

 

4.2.3 Gewichtung der einzelnen Referenzstandorte 

Insgesamt dienen sechs Standorte als Datengrundlage zur Berechnung der 

Windmap (Dahlenburg/Boitze/Dahlem, Neetze, Embsen, Melbeck, Rehlingen 

und Südergellersen). Diese Standorte werden aufgrund der Qualität der zugrun-

de liegenden Daten sowie der Repräsentativität der einzelnen Standorte für den 

Landkreis als ganzes unterschiedlich gewichtet. Die Standorte Melbeck und 

Embsen werden aufgrund des langen Datenzeitraums sowie der genauen 

Ertragsdaten und Verfügbarkeiten mit jeweils 30 % gewichtet. Die Verfügbarkei-

                                            
51 Die Windrose informiert über die relative Häufigkeit der jeweiligen Windrichtung (Windpo-
wer.org 2003). 
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ten des Standortes Südergellersen sind zwar nicht bekannt, jedoch bietet hier 

die Länge des Datenzeitraums, trotz zahlreicher Ausreißer, eine gute Daten-

grundlage. Dieser Standort wird deshalb mit 20 % gewichtet. Da die Windge-

schwindigkeiten auf 100 m Höhe berechnet werden sollen, weisen die Standor-

te Dahlenburg/Boitze/Dahlem und Neetze mit einer Nabenhöhe von 100 m im 

Grunde die repräsentativsten Anlagen auf. Jedoch sind der kurze Datenzeit-

raum sowie die nicht vorhandenen Verfügbarkeiten und die teilweise beobach-

tete Inkonsistenz der Daten, bzw. die Tatsache, dass sich die Ertragsdaten 

nicht zu den Anlagen zuordnen lassen, die Gründe für eine Gewichtung von nur 

10 %. 

Der Standort Rehlingen weist mit einem Gütegrad von 81,1 % eine zu geringe 

Übereinstimmung zwischen dem vom Model errechneten und dem Langzeiter-

trag auf und wird deshalb nicht berücksichtigt. 



Felix Storck, Kapitel 5: Vorgehensweise zur Erstellung der Windmap 

 

 51 

 

W
in

d
p

a
rk

 

IW
E

T
 (
M

W
h

) 

A
n

e
m

o
s
 A

tl
a
s
 

(M
W

h
) 

G
e

w
ic

h
te

te
r 

L
a
n

g
z
e
it

e
rt

ra
g

 

(M
W

h
) 

B
e
re

c
h

n
e
te

r 
 

E
rt

ra
g

 (
M

W
h

) 

G
ü

te
g

ra
d

 

G
e

w
ic

h
tu

n
g

 

G
e
s
a

m
tg

ü
te

g
ra

d
 

        

Dahlenburg 4007 3689 3848 3625 94,2% 10%  

Neetze 3936 3470 3703 3457 93,4% 10%  

Embsen 2119 1893 2006 2081 103,8% 30%  

Melbeck 1960 1767 1864 1980 106,3% 30%  

Südergellersen 2320 2019 2170 2061 95,0% 20%  

       100,8% 

Tabelle 3: Einbezogene Standorte mit den verschiedenen Erträgen, den Gütegraden und der 
jeweiligen Gewichtung 
 

Anhand der unterschiedlichen Gütegrade der einzelnen Windparks lässt sich 

erkennen, dass die Standorte Embsen und Melbeck bei dem Versuch, die 

Windverhältnisse abzubilden, leicht überschätzt werden. Dieses kann dadurch 

begründet sein, dass diese Anlagen in einer Senke stehen. WAsP kann 

softwarebedingt die Windverhältnisse, die durch diese Senke entstehen, bei der 

Modellierung nicht genau nachbilden (mündliche Auskunft, Lasse Blanke, ane-

mos GmbH). 

Die Standorte Dahlenburg und Neetze werden leicht unterschätzt. Diese Unter-

schätzung beruht evtl. auf deren Höhe über NN und der allgemeinen geogra-

phischen Lage in der Nähe der Elbe. Diese verändert die standortbezogene 

Windrichtungsverteilung, da hier ganz andere Orografie- und Rauigkeitsverhält-

nisse vorliegen, was auch auf den jeweiligen Karten (Abb. 11,12) zu erkennen 

ist (Lasse Blanke, anemos GmbH). 

Eine genaue Begründung für die Über- bzw Unterschätzung einzelner Standorte 

kann nie mit Gewissheit gegeben werden, da alle in die Berechnung einfließen-

den Eingangsdaten einer gewissen Unsicherheit unterliegen.  

Die Unterschätzung der Anlagen am Standort Südergellersen wird bei der Be-

rechnung in Kauf genommen, diese ist mit 4,1 % relativ gering.  
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Es kann festgestellt werden, dass die Langzeiterträge relativ genau getroffen 

werden. Die Daten der Wetterstation Fassberg können somit als repräsentativ 

für die Windverhältnisse im Landkreis angenommen werden. Durch die Größe 

des zu betrachtenden Gebiets ist die leichte Über- bzw. Unterschätzung der 

verschiedenen Standorte nicht zu umgehen (Lasse Blanke, anemos GmbH). 

Die Windverhältnisse sind in so einem großen Gebiet natürlich unterschiedlich, 

da hier nur ein Modell der Wirklichkeit berechnet wird (Cube, S.10), können die-

se Unterschiede nicht mit einbezogen werden und die Anlagen nicht alle zu ge-

nau 100 % getroffen werden.  

Die so entstandenen Ergebnisse lassen mit einer gewissen Unsicherheit52 eine 

belastbare Aussage über die Windverhältnisse im Landkreis Lüneburg zu, da 

ein Gesamtgütegrad von 100,8 % erreicht wird.  

 

Zwischenergebnis: 

Die Vergleichsstandorte Dahlenburg, Boitze und Dahlem wurden zu einem Ver-

gleichsstandort (Dahlenburg/Boitze/Dahlem) zusammengefasst (6 Anlagen) und 

genauso wie die Standorte Neetze (3 Anlagen), Embsen (4 Anlagen), Melbeck 

(2 Anlagen), Südergellersen (3 Anlagen) und Rehlingen (1 Anlage) als Ver-

gleichsstandorte herangezogen. 

Die Standorte Dahlenburg/Boitze/Dahlem und Neetze werden mit jeweils 10 % 

gewichtet, die Standorte Embsen und Melbeck mit jeweils 30 % und der Stand-

ort Südergellersen mit 20 %. Es ergibt sich ein Gesamtgütegrad von 100,8 %. 

Die Windverhältnisse (Daten der Wetterstation Fassberg) sowie die Karten der 

Orografie- und Rauigkeitsverhältnisse, die zur Berechnung der Windmap dienen 

sollen, liegen vor. Das Strömungsmodell kann so an die spezifischen Gegeben-

heiten an den einzelnen Vergleichstandorten angepasst werden.  

 

Alle genauen Daten sind im Anhang (S.4: Referenzen aufbereitet) zu finden. 

 

                                            
52 Es gibt natürlich Unsicherheiten innerhalb der Methode, wie z. B. die Repräsentativität der 
verwendeten Windstatistiken oder die Genauigkeit der Terrainabschätzung (Cube, S.10). 
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4.3 Erstellung der Windmap 

Die Windmap wird mithilfe von WAsP erstellt. Dazu werden die Orografie- und 

die Rauigkeitskarte sowie die zuvor bestimmte Windstatistik geladen. Die zu 

berechnende Höhe wird mit 100 m festgelegt. Für den gesamten Landkreis, 

bzw. einer Karte von 100 x 100 km53, wird nun auf Basis der Windstatistik (.lib-

File), unter Berücksichtigung der spezifischen Orografie- und Rauigkeitsdaten, 

eine Windmap mit einer Auflösung von 500 m54 erstellt. Diese gibt Aufschluss 

über die regionalen Windverhältnisse auf einer Höhe von 100 m (siehe Abb. 

20). 

 

Die zuvor bestimmten, für Windenergienutzung zur Verfügung stehenden Flä-

chen, wurden in GIS manuell herausgearbeitet und mit den Daten aus der 

Windmap übereinander gelegt. So erhält man eine relativ detaillierte Darstellung 

der einzelnen Windgeschwindigkeiten im Bereich der Potentialflächen.  

                                            
53 Es sollten immer mind. 10 km Abstand zum äußersten zu berechnenden Punkt gegeben sein, 
da sich die Orografie- und Rauigkeitsverhältnisse in diesem Gebiet auf den Punkt auswirken. 
54 Ein Quadrat auf der Windmap entspricht also einer Fläche von 500x500 m. Die Auflösung ist 
bei der Erstellung einer Windmap dieser Größe die kleinste Auflösung, die eine im Rahmen 
einer Bachelorarbeit, eine praktikable Berechnung zulässt. 
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Abbildung 20: Windmap des Landkreises LG mit eingezeichneten Potentialflächen 
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5. Parkplanung und Ertragsberechnung mit WindPro55 

 

Um nun herauszufinden, welche freien Flächen sich als Konzentrationszonen 

eignen, muss geprüft werden, welche davon die entsprechenden Kriterien erfül-

len, also einen Windpark mit mindestens drei Anlagen aufnehmen können und 

eine rentable Energiegewinnung zulassen.  

 

Zunächst muss für jede einzelne Fläche bestimmt werden, wie viele Anlagen 

maximal errichtet werden können. Dazu wird mit WindPro für jede Fläche eine 

Parkkonfiguration erstellt. 

Zu diesem Zweck muss eine repräsentative WEA als Beispielanlage ausge-

wählt werden, für die die Berechnungen durchgeführt werden sollen, da die An-

zahl direkt abhängig vom Rotordurchmesser der Anlage ist. 

In Deutschland sind in den letzten Jahren Anlagen mit einer Leistung von 2 MW 

die mit Abstand meist gebauten Anlagen gewesen (Siehe Abb. 21, grüner Be-

reich). Deshalb soll auch für diese Arbeit eine Anlage dieser Klasse betrachtet 

werden. Die Vestas V80 mit 100 m Nabenhöhe ist mit 35 Anlagen im Landkreis 

                                            
55 Software zur Windparkplanung und -analyse, basierend auf Ausgabedateien von WAsP.  

Abbildung 21: Erbaute WEA-Klassen in % (Quelle: DEWI 2010) 
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der meistgebaute Anlagentyp dieser Klasse (Siehe Anhang S.15: WEA im 

Landkreis LG), daher soll diese Anlage exemplarisch geplant werden – die Be-

rechnungen lassen sich aber mit jedem beliebigen Anlagentyp durchführen.56 

Die anlagenspezifischen Daten, wie die Leistung von 2 MW und der Rotor-

durchmesser von 80 m sowie die Nabenhöhe von 100 m, werden eingegeben. 

Zusätzlich wird ein Abstand vom 5-fachen des Rotordurchmessers in Haupt-

windrichtung und dem 3-fachen des Rotordurchmessers in alle anderen Rich-

tungen festgelegt (Wind-energie.de). Dies sind die üblicherweise gewählten Ab-

stände, um die Standsicherheit zu gewährleisten. 

Nun können auf allen Flächen WEA mit den dazugehörigen Abständen platziert 

werden (Siehe Abb. 22).  

 

 

                                            
56 Die Vestas V80 ist eine relativ alte Anlage, in dieser Leistungsklasse gibt es inzwischen An-
lagen, welche einen weitaus höheren Ertrag liefern. Da ein Anlagentyp exemplarisch ausge-
wählt werden musste, bot sich das Kriterium der meist gebauten Anlage im Landkreis an. 

Abbildung 22: Ausschnitt: Potentialflächen mit WEA und dazugehörigen Abstandradien 
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Danach scheiden Fläche A33-A4857 bedingt durch die geringe Größe als Kon-

zentrationszonen aus und werden bei der folgenden Planung nicht weiter be-

rücksichtigt. 

Um im Folgenden herauszufinden, welche freien Flächen Konzentrationszonen 

darstellen, muss laut Definition die Rentabilität geprüft werden. In der Recht-

sprechung zu Konzentrationszonen (welche auch den Begriff der Konzentrati-

onszone festgelegt hat, siehe dazu Kapitel 3.3) wird für den kostendeckenden 

Betrieb oftmals pauschal eine Windgeschwindigkeit von 5 m/s (vermutlich auf 

Nabenhöhe, dazu wird jedoch keine Angabe gemacht) als Kriterium angegeben 

(Gatz 2009, S.739). Aus Windgutachtersicht ist dies jedoch vollkommen unzu-

reichend und entspricht in nicht der Realität. Die Rentabilität kann nur geprüft 

werden, wenn alle Kosten für einen Anlagenbau und den Betrieb sowie die Ver-

gütung und der zu erwartende Energieertrag bekannt sind. Anlagen können 

auch bei weitaus höheren Windgeschwindigkeiten unrentabel sein. Da die Kos-

ten in dieser Arbeit nicht bestimmt werden können, das vorgegeben Kriterium 

aber unzureichend ist, soll ein Ersatzkriterium bestimmt werden, dass die Fest-

legung einer Konzentrationszone zulässt.  

Dieses soll der nach EEG vorgeschriebenen 60 % Referenzertragsnachweises 

sein. Hierzu muss nach § 10 Abs. 3 vor Inbetriebnahme der WEA nachgewie-

sen werden, dass sie an dem geplanten Standort (ohne Berücksichtigung et-

waiger Parkeffekte) mindestens 60 % eines vorgegebenen Referenzertrags er-

zielen kann. Sonst ist der Netzbetreiber nicht verpflichtet, den Strom aus der 

Anlage zu vergüten.  

Der Referenzertrag ist definiert als die für den jeweiligen WEA-Typ, einschließ-

lich der jeweiligen Nabenhöhe, bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Er-

richtung an einem Referenzstandort58 rechnerisch auf Basis einer vermessenen 

Leistungskurve in fünf Jahren erbringen würde (EEG, Anlage, Nr.2).  

Damit kann zwar nicht die Rentabilität einer Anlage nachgewiesen werden, je-

doch ist der Netzbetreiber nur dann verpflichtet, die Anlage an das Stromnetz 

                                            
57 Aufgrund der geringen Größe ausgeschlossene Flächen. 
58 Ein Standort, der bestimmt wird durch eine Rayleigh-Verteilung (eine kontinuierliche Wahr-
scheinlichkeitsverteilung) mit einer mittleren Jahreswindgeschwindigkeit von 5,5 m/s in einer 
Höhe von 30 m über Grund, einem logarithmischen Höhenprofil und einer Rauigkeitslänge von 
0,1 m (EEG, Anlage, Nr.4). 
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anzuschließen und den Strom zu vergüten. Wird der 60 % Referenzertrags-

nachweis nicht erbracht, steht ein Projekt in der großen Mehrzahl aller Fälle vor 

dem aus. Eine Rentabilität kann dabei eher angenommen werden als bei einer 

pauschal festgelegten Windgeschwindigkeit. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit 

anstatt des Kriterium der Rentabilität zur Bestimmung von Konzentrationszonen 

ausreichen.  

 

Um den Ertrag am geplanten Standort zu berechnen, wird die fertig gestellte 

Windmap in WindPro geladen. 

Die gemessene Leistungskennlinie so wie die ct-Kennlinie59 der Vestas V80 2.0 

MW werden eingegeben.  

Nun wird für alle 32 Konzentrationszonen (1-32) eine Parkberechnung durchge-

führt und mit den vorliegenden Daten der voraussichtliche mittlere Jahresertrag 

für jede einzelne WEA berechnet. Zuerst wird mit Hilfe von WindPro der Brutto-

ertrag berechnet, also der Ertrag, den jede WEA erbringen würde, wenn sie al-

leine stünde. Daraus kann mithilfe des 60 % Referenzertrags berechnet wer-

den, welche Anlagen den 60 % Grenzwert überschreiten.60 

 

Berechnung des 60 % Referenznachweises: 

 

VER =
5* E frei

R

" 

# 
$ 

% 

& 
' *100%   

Dabei sind 

VER : Das Verhältnis zwischen Energieertrag am Standort und Referenzertrag 

(beides ermittelt auf Basis derselben Kennlinie) 

E frei: Energieertrag bei freier Anströmung der für die WEA am Standort ermittelt 

wurde (Bruttoertrag) 

R: Referenzertrag des Anlagentyps 

                                            
59 Diese definiert die Abschattungseffekte der Anlage bezogen auf die Windgeschwindigkeit (Ct 
= Thrust coefficient). 
60 Zusätzlich ist oftmals noch eine Unsicherheitsanalyse notwendig. Diese bemisst die Unsi-
cherheit der Ertragsprognose und setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Dar-
auf wurde in diesem Fall verzichtet, da die Unsicherheitsbetrachtung eines Windgutachtens den 
in einer Bachelor-Arbeit möglichen Rahmen sprengen würde. 
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Alle WEA, die dabei einen Wert über 60 % erreichen, erfüllen die Bedingungen 

für eine Vergütung und das in dieser Arbeit festgelegte Kriterium zur Bestim-

mung einer Konzentrationszone. Aus diesen Berechnungen ergibt sich, dass 

die Anlagen, die auf der Potentialfläche 1 und 5 stehen, unterhalb des Grenz-

wertes von 60 % des Referenzertrags liegen. Somit scheiden diese beiden Flä-

chen als Konzentrationszonen aus. Alle anderen Anlagen erbringen einen theo-

retischen Ertrag, der über 60 % des Referenzertrags liegt. Diese Flächen kön-

nen nun endgültig als Konzentrationszonen bezeichnet werden, da sie sich für 

die Nutzung der Windenergie eignen würden. Diese Konzentrationszonen könn-

ten als Vorranggebiete ausgeschrieben werden. 

 

Beispielrechnung für Anlage 1a:61 

E frei: 2964 MWh (Bruttoertrag; siehe Anhang WindPro Auswertung S.8) 

R: 25798,09 kWh (Referenzertrag der Vestas V80-2.0MW) 

VER =
5*2964

25798,09

" 

# 
$ 

% 

& 
' *100% = 57,44% 

 

Schließlich wird noch der Nettoertrag der Anlagen bestimmt, also der Ertrag, 

den die Anlagen, bedingt durch die Parkkonfiguration und die damit verbundene 

Abschattung, wirklich erzielen würden. Aus dem Verhältnis zwischen Brutto- 

und Nettoertrag ergibt sich der Parkwirkungsgrad, der Aufschluss darüber gibt, 

wie viel Ertragsverluste durch die Abschattung zustande kommen. Dieser liegt 

laut BWE in der Regel62 zwischen 85 % und 97 % (BWE: Parkeffekt). Der 

Parkwirkungsgrad der einzelnen geplanten Windparks (jeweils auf den einzel-

nen Konzentrationszonen) liegt zwischen 87,3 % und 97,7 %. Da in diesem Fall 

eine bestmögliche Ausnutzung der Fläche geplant wird, sind diese Werte sehr 

passabel. 

Aus der Summe der Nettoerträge ergibt sich die Energie, die auf allen Konzent-

rationszonen zusammen (mit diesem Anlagentyp), erwirtschaftet werden könn-

te. So ergibt sich ein gesamter mittlerer Ertrag von mehr als 613 GWh pro Jahr. 

                                            
61 Konzentrationszone 1, Anlage a 
62 Was in diesem Zusammenhang „in der Regel“ genau bedeutet wird vom BWE nicht weiter 
definiert. Hilfreich wären z. B. Informationen zur Parkgröße, die dafür zugrunde gelegt wurde. 
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Zwischenergebnis: 

Es eignen sich 30 Flächen als Konzentrationszonen, 16 Flächen (A33-A48) 

scheiden wegen zu geringer Größe aus, auf zwei weiteren Flächen (1 und 5) 

lassen sich mit der Vestas V80 nur geringe Erträge erzielen, weshalb auch die-

se Flächen ausscheiden.  

Es ergibt sich ein gesamter mittlerer Jahresertrag von 613 GWh. 

 

 

Der erzielte Anteil des Referenzertrags (in %) sowie die Brutto-/ Nettoerträge 

und der Parkwirkungsgrad jeder Anlage finden sich im Anhang (S.8: WindPro 

Auswertungen). 
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6. Auswertung  

 

6.1 Energie und CO2-Einsparungspotentiale 

Um die CO2-Einsparungen ermitteln zu können, muss nun noch der Energie-

verbrauch im Landkreis Lüneburg und die durch Stromproduktion bedingten 

CO2-Emissionen ermittelt werden. Da leider noch keine Energiebilanz für den 

Landkreis Lüneburg vorliegt, muss zur Ermittlung des CO2-Ausstoßes, bedingt 

durch den Endenergieverbrauch63, die Energiebilanz des Landes Niedersach-

sen herangezogen werden. Diese Energiebilanz wurde im Auftrag des Nieder-

sächsischen Umweltministeriums erstellt und enthält unterschiedlichste Nieder-

sächsische Energie- und CO2-Bilanzen für das Jahr 2004 (Pestel Institut 2007).  

 

6.1.1 Berechnung des Energiebedarfs im Landkreis LG 

Zum Berechnen des Endenergieverbrauchs im Landkreis Lüneburg wird der 

Bruttoendenergieverbrauch64 des Landes Niedersachsen im Jahr 2004 heran-

gezogen. Die Energie, die im Umwandlungsbereich benötigt wird, wird dabei mit 

einbezogen, weil sie erforderlich ist, um die im Energieträger gebundene Ener-

gie in Form von Strom für den Endverbraucher bereitzustellen (Pestel Institut 

2007, S.3).  

Da bei der Energieproduktion durch erneuerbare Energien kein zusätzliches 

CO2 produziert wird, muss deren Anteil an der Stromproduktion berücksichtigt 

werden. Weil diese Energie natürlich verbraucht wird, muss ihr Anteil am End-

verbrauch zunächst subtrahiert werden.  

So ergibt sich ohne die Energieproduktion durch erneuerbare Energien für das 

Land Niedersachsen ein Bruttoendenergieverbrauch, durch den CO2 emittiert 

wird, von ca. 50779 GWh. 

                                            
63 Der Endenergieverbrauch errechnet sich aus dem energetischen Endverbrauch von Strom 
und den Transportverlusten. 
64 Der tatsächliche Energieverbrauch durch Endverbraucher plus dem Energieverbrauch im 
Umwandlungsbereich. 
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Rechnung 1: Bruttoendenergieverbrauch der aus konventionellen Energiequellen ge-

deckt wird: 

Bruttoendenergieverbrauch – Beitrag zur Energiebereitstellung durch EE = 

59163 GWh – 8384,4 GWh = 50778,6 GWh  

 

Dieser Verbrauch muss nun auf den Landkreis Lüneburg übertragen werden. 

Da keine spezifischen Werte für einzelne Regionen vorliegen, wird davon aus-

gegangen, dass jeder Endverbraucher in Niedersachsen durchschnittlich die 

gleiche Menge Strom benötigt. Um den Energieverbrauch im Landkreis zu 

bestimmen, wird der Energieverbrauch pro Einwohner des Landes Niedersach-

sen berechnet. Dazu werden die Daten des Landesbetriebes für Statistik und 

Kommunikationstechnologie Niedersachsen herangezogen (LSKN 2004). Da 

das Basisjahr der Energiebilanz das Jahr 2004 ist, werden auch hier die Bevöl-

kerungsdaten eben dieses Jahres benutzt.  

Es ergibt sich ein Energieverbrauch von durchschnittlich ca. 6,4 MWh/a pro Ein-

wohner. 

 

Rechnung 2: Bruttoenergieverbrauch aus konventionellen Energiequellen pro Bürger in 

Niedersachsen: 

Bruttoenergieverbrauch

Einwohner _ Niedersachsen
=

50778,6 _GWh

7993415
= 0,006353_GWh = 6,353_ MWh / Einwohner

 

Dies mag auf den ersten Blick sehr viel erscheinen, es muss aber berücksichtigt 

werden, dass dabei auch der Energieverbrauch durch Industrie und Gewerbe 

auf die Bevölkerung umgelegt wurde. 

Dieser Energieverbrauch wird auf die Bevölkerung im Landkreis übertragen.  

So ergibt sich bei 173164 Einwohnern im Jahr 2004 (Katasteramt Lüneburg 

2004) ein Gesamtenergieverbrauch des Landkreises von ca. 1100 GWh. 

 

Rechnung 3: CO2-Emittierender Energieverbrauch im Landkreis LG : 

Energieverbrauch pro Einwohner Niedersachsens * Einwohner des Landkreises LG  

= 6,353 MWh/Einwohner * 173164 = 1100033,7 MWh = 1100,03 GWh (gerundete 

Werte) 
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6.1.2 Berechnung des CO2-Einsparungspotentials 

Für die Berechnungen der möglichen CO2-Einsparungen wird davon ausgegan-

gen, dass die bestimmten Potentialflächen vollständig genutzt werden. Grund-

lage für die Berechnungen sind die berechneten Energieerträge der V80 2.0 

MW mit einer Nabenhöhe von 100 m. 

Um die Einsparpotentiale zu bestimmen, müssen zuerst die CO2-Emissionen, 

die durch die Bereitstellung der im Landkreis benötigten Energie entstehen, be-

rechnet werden. Dazu werden wieder die Niedersächsischen Energie- und CO2-

Bilanzen verwendet.  

Für das Land Niedersachsen wurde ein endenergieverbrauchsspezifischer CO2-

Ausstoß von ca. 34 Mio. t zur Bereitstellung von Energie in Form von elektri-

schem Strom bestimmt (Pestel Institut 2004). Das entspricht einem CO2-

Ausstoß von ca. 679 t pro GWh Strom aus konventioneller Energiegewinnung.  

 

Rechnung 4: CO2-Emissionen pro GWh Strom (ohne EE):  

CO2 " Ausstoß _ durch _ Bereitstellung_von _ Strom _ in _ Nds.

Energiebedarf _ Niedersachsen

=
34460000_ t

50778,6_GWh
= 678,63_ t /GWh

 

 

 

Exkurs zum Vergleich: In Deutschland liegt der Wert der CO2-

Emmissionen zur Bereitstellung von Strom bei 600 g/kWh (entspricht 600 

t/GWh) in dieser Berechnung sind allerdings 12 % Ökostrom enthalten 

(Herminghaus 2009).  

Würde für die Berechnung des CO2-Ausstoß pro GWh Strom in Nieder-

sachsen der Ökostromanteil mit einbezogen, läge der Wert nicht bei 679 

t/GWh bzw. 679 g/kWh sondern bei ca. 582 g/kWh also leicht unter dem 

bundesdeutschen Durchschnitt. 
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Für den Landkreis Lüneburg bedeutet das einen jährlichen CO2-Ausstoß von 

ca. 746518 t.  

 

Rechnung 5: CO2-Emissionen im Landkreis LG: 

CO2-Emisionen pro GWh Strom * CO2-Emittierender Energieverbrauch im Landkreis 

LG  

= 678,63 t/GWh * 1100,03 GWh = 746518,41 t (durch gerundete Werte leichter Unter-

schied zum Ergebnis) 

 

Nun kann die jährliche Energieproduktion durch die Windenergienutzung auf 

allen Potentialflächen herangezogen werden – diese beträgt 613 GWh. Durch 

diese Energiemenge könnten im Landkreis knapp 56 % der Energieproduktion 

durch konventionelle Energiequellen ersetzt (Rechnung 8) und ca. 48 % des 

Gesamtenergieverbrauchs gedeckt werden (Rechnung 9,10)65. So könnten ins-

gesamt fast 416341 t CO2 (ca. 56 %) eingespart werden (Rechnung 6,7).66  

Bei anderen Anlagen, die mehr Ertrag liefern, wären natürlich größere Einspa-

rungen möglich. 

 

Rechnung 6: Berechnung der CO2-Einsparungen: 

CO2-Emissionen pro GWh Strom * Energiebereitstellung durch neue WEA  

= 678,63 t/GWh * 613,5 GWh = 416340,94 t 

 

Rechnung 7: Prozentualer Anteil der Eingesparten CO2-Emisionen am Gesamten CO2-

Ausstoß: 

CO2 " Einsparungen _ durch _ neue _WEA

CO2 " Emissionen _ im _ Landkreis_ LG
*100% =

416340,94 _ t

746518,4 _ t
*100% = 55,77% 

 

                                            
65 Dazu muss wieder der gesamte Energieverbrauch inklusive der Energie, die durch EE er-
zeugt wird, betrachtet werden. 
66 Die benötigte Energie und der damit verbundene CO2-Ausstoß für Produktion und Errichtung 
einer WEA Anlage wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt, da die Amortisationszeit 
lediglich 3-6 Monate beträgt (Wagner 2005). 
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Rechnung 8: Ersetzbare konventionelle Energieproduktion: 

Energiebereitstellung_ durch _ neue _WEA

CO2 " Emittierender _ Energieverbrauch _ im _ Landkreis_ LG
*100%

=
613,5 _GWh

1100,03_ GWh
*100% = 55,77%

 

 

Rechnung 9: Berechnung des Gesamten Bruttoendenergieverbrauchs im Landkreis LG 

(Inklusive der EE): 

Gesamter _ Bruttoendenergieverbrauch

Einwohner _ Niedersachsen

" 

# 
$ 

% 

& 
' * Einwohner _ Landkreis_ LG

=
59163_ GWh

7993415

" 

# 
$ 

% 

& 
' *173164 =1281,67_GWh

 

 

Rechnung 10: Berechnung der Deckung des Gesamtenergieverbrauchs: 

Energiebereitstellung_ durch _ neue _WEA

Gesamter _ Endenergieverbrauch
*100% =

613,5 _ GWh

1281,67_ GWh
*100% = 47,87% 

 

 

Die Excel-Tabelle, mit der diese Rechnungen durchgeführt wurden, findet sich 

im Anhang als Dokument (S.13: Energie- und CO2-Berechnungen), der digitalen 

Form der Arbeit liegt auch die Excel-Datei bei, so dass die Formeln nachvollzo-

gen werden können. 
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6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse 

• Dezentrale Energieversorgung ist ein wichtiger Aspekt der Energiever-

sorgungsstrukturen der Zukunft. Dadurch ergeben sich viele wichtige wirtschaft-

liche Vorteile für die Region, die Umsetzung von Maßnahmen für den Klima-

schutzes kann beschleunigt und eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet 

werden. Das Leitbild „CO2-neutraler und energieautarke Landkreis Lüneburg“ 

dient dabei als Hilfestellung für die Politik die gesetzten Ziele zu erreichen.  

 

• Im Landkreis Lüneburg stehen insgesamt 48 Potentialflächen für die 

Windenergienutzung zur Verfügung. Diese werden durch die Ausschlussgebiete 

und die dazugehörigen Pufferzonen eingegrenzt. Nicht alle dieser Flächen eig-

nen sich für die Windenergienutzung, es scheiden 16 Flächen (A33-A48) wegen 

zu geringer Größe aus, denn auf diesen Flächen können maximal 2 Windener-

gieanlagen des Typs Vestas V80 errichtet werden. Zwei weitere Flächen (1 und 

5) ist die Windenergienutzung aufgrund der klimatologischen Windbedingungen 

als nicht empfehlenswert, diese scheiden wegen zu geringem Energiepotential 

aus. Insgesamt bleiben 30 Flächen übrig, die sich als Konzentrationszonen eig-

nen und als Vorranggebiete ausgeschrieben werden könnten. 

 

• In den 30 Konzentrationszonen könnten bei vollständiger Nutzung 190 

Anlagen des Typs Vestas V80 errichtet werden. Durch diese Nutzung könnte 

ein mittlerer langjähriger Jahresertrag von ca. 613 GWh erzielt werden. Dieser 

Ertrag könnte ca. 48 % des gesamten Stromverbrauchs (1280 GWh pro Jahr) 

im Landkreis decken, somit könnten ca. 56 % (516341 t) der Stromerzeugungs-

bedingten CO2-Emissionen (746518 t) vermieden werden und ca. 56 % der 

konventionellen Stromerzeugung ersetzt werden. 
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7. Fazit 

 

Fortschreitender Klimawandel, Verknappung der Ressourcen und Umweltzer-

störung, die mit der Nutzung konventioneller Energien einhergehen, machen 

deutlich, dass langfristig sowohl technologisch, wirtschaftlich als auch gesell-

schaftlich kein Weg an den erneuerbaren Energien vorbeiführt. 

Dazu ist es wichtig, eine nachhaltige Entwicklung auf regionaler Ebene voranzu-

treiben. Die Auseinadersetzung der Universität Lüneburg mit erneuerbaren E-

nergien, 100%-EE-Konzepten sowie die Einrichtung der Klimaschutzleitstelle 

und das Eckpunktepapier von SPD und Bündnis 90/Die Grünen sind wichtige 

Faktoren, die zeigen, dass solch eine Entwicklung im Landkreis stattfindet. 

Ziel dieser Arbeit war es, eine Grundlage für weitere politische und planerische 

Maßnahmen zu liefern, mögliche Konzentrationszonen als Diskussionsgrundla-

ge für die Ausschreibung neuer Vorranggebiete herauszuarbeiten und den mög-

lichen Beitrag eines Ausbaus der Windenergienutzung zu einem CO2-neutralen 

und energieautarken Landkreis sowie die Stärken dezentraler Energieversor-

gung aufzuzeigen. 

 

Diese Arbeit wurde mit vorsichtigen Berechnungen durchgeführt, um eine Über-

schätzung des Potentials zu vermeiden. So ist die Vestas V80 eine Anlage mit 

nur 2 MW Leistung, einem relativ kleinen Rotordurchmesser und niedriger E-

nergieproduktion – in Zukunft werden aber weitaus leistungsstärkere Anlagen 

zum Standard werden.  

Die Analyse der Energiepotentiale anderer Anlagentypen könnte hier ein An-

satzpunkt sein um zu bestimmen, welcher Anlagentyp am besten für die be-

stimmten Flächen geeignet ist. 

Ein weiterer Anknüpfungspunkt an diese Arbeit wäre, die herausgearbeiteten 

Konzentrationszonen genauer auf ihre Eignung zur Windenergienutzung zu un-

tersuchen. So könnte durch eine Besichtigung der Flächen mit Experten die 

Eignung aus baulicher Sicht (z. B. der Bodenbeschaffenheit) und der Erschließ-

barkeit der Flächen geprüft werden.  
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der des Repowerings, dieser wurde bei der 

vorliegenden Arbeit vollständig ausgelassen. Repowering bedeutet alte WEA 

durch neue leistungsstärkere Anlagen zu ersetzen, so lassen sich an vielen 

Standorten deutlich höhere Erträge mit weniger Anlagen erzielen, ein großes 

Potential für eine Leistungssteigerung und eine weitere Möglichkeit, die CO2-

Emmissionen zu reduzieren (BWE: Repowering). 

 

Die methodischen Grundlagen dieser Arbeit bilden die Ausarbeitung der Poten-

tialflächen mit GIS, die Erstellung der Windmap mit Hilfe von WAsP und die 

Parkplanung sowie die Ertragsberechnung mit WindPro. Bei dieser Vorgehens-

weise traten teilweise Ungenauigkeiten auf, wie z. B. die mögliche Nichtberück-

sichtigung von Ausschlussflächen, die in den Datengrundlagen nicht enthalten 

waren. Außerdem sind Abstandregelungen sehr konservativ bemessen, das 

erhöht zwar die Wahrscheinlichkeit, dass diese Flächen tatsächlich als Vor-

ranggebiete ausgeschrieben werden können, allerdings wären hierbei durch 

bessere rechtliche Bestimmungen noch größere Potentialflächen möglich. So 

können die Pufferzonen in manchen Fällen je nach Zielausrichtung oder Vorga-

ben auch anders ausfallen. 

 

Des Weiteren sind die erwähnten Unsicherheiten der WAsP Berechnungen und 

die geringe Auflösung der Windmap zu nennen. Um die Unsicherheiten ein-

schätzen zu können, könnte eine Unsicherheitsanalyse der WAsP-Methode 

durchgeführt werden. Auch die gesamte Betrachtung der Windverhältnisse ei-

nes Gebiets von 100x100 km entspricht nicht der windgutachterlichen Praxis. 

Um die Windverhältnisse genauer bestimmen zu können, müsste jede Potenti-

alfläche einzeln betrachtet werden. 

 

Die im Rahmen dieser Bachelorarbeit vorgenommen Potentialabschätzungen 

können keinen Ersatz für konkrete Planungsarbeiten liefern. Sie könnten aber 

als Planungsgrundlage für die geplante Neuausschreibung für Windvorrangflä-

chen im Jahr 2013 durch die Kreisverwaltung dienen, denn die Berechnungen 

zeigen ein ganz klares Ergebnis: Die windklimatologischen Verhältnisse im 
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Landkreis Lüneburg lassen einen massiven Ausbau der Windenergie zu.  

Insgesamt wurden 30 Konzentrationszonen herausgearbeitet, die als weitere 

Vorranggebiete ausgeschrieben werden könnten. Durch die Nutzung aller die-

ser Flächen könnten mit 190 Anlagen des Typs Vestas V80 2.0MW ca. 613 

GWh Strom pro Jahr erzeugt und so fast 48 % des Energieverbrauchs im Land-

kreis gedeckt werden. Das entspricht einer Reduzierung der energiebedingten 

CO2-Emissionen von um fast 56 %. Die Windenergienutzung kann im Landkreis 

also einen maßgeblichen Beitrag zu einer Umstellung auf erneuerbare Energien 

leisten. Dadurch sind eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen und 

eine Energieversorgung durch lokal erzeugte Energie möglich.  

 

Wichtig ist es, das dieser Arbeit zugrunde liegende Leitbild möglichst schnell in 

die Realität umzusetzen, mit den Worten des Umweltexperten Russel Trains: 

„Die knappste Ressource ist nicht das Öl, nicht das Gas, nicht das Uran; es ist 

die Zeit, die wir noch haben, um unsere Verhaltensweisen den Anforderungen 

und Grenzen unserer Umwelt anzupassen.“67 

 

 

 

                                            
67 (Petermann, Jürgen 2006 S.21) 
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Einordnung von WEA-Ertragszeitreihen und Windmessungen in den Referenzzeitraum 

Für die Einordnung von WEA-Ertragszeitreihen und Windmessungen in einen repräsentativen 
Referenzzeitraum (1980 – 2009) verwendet anemos den anemos Windatlas Deutschland. Der 
anemos Windatlas Deutschland wird mithilfe des mesoskaligen meteorologischen Modells 
PSU/NCAR-MM51 erstellt. Er nutzt dabei die bekannten NCEP/NCAR-Reanalysis-Daten2 als Eingangs- 
bzw. Antriebsdaten. Somit können die Vorteile des NCEP/NCAR-Reanalysis-Datensatzes – Konsistenz, 
Homogenität, Länge der Zeitreihe (ab 1948), ständige Aktualisierung, Verfügbarkeit über Land und Meer 
– erhalten bzw. verstärkt werden. Auf der anderen Seite werden mit dem anemos Windatlas Deutschland 
die Nachteile der NCEP/NCAR-Reanalysis-Daten – geringe räumliche Auflösung (2,5° Länge und Breite), 
relativ geringe zeitliche Auflösung – überwunden. 

 

 

Abb. NCEP 1: Lage der Modellpunkte des anemos Windatlas Deutschland   und der 

NCEP/NCAR Reanalysis Knoten  

 

                                                             
1 http://www.mmm.ucar.edu/mm5/mm5-home.html 
2 NCEP Reanalysis data provided by the NOAA-CIRES Climate Diagnostics Center, Boulder, Colorado, USA, 

from their Web site at http://www.cdc.noaa.gov/ 

Anhang

1

felixstorck
Textfeld
anemos Windatlas Dokument WEA1



Dahlenburg: Vestas V80    NH: 100m    WEA1  

Ermittlung des Langzeitertrages 

Vorhandene Daten : 

Energieerträge: Jan. 2003 - Apr. 2005 (Monatswerte). 1 Monatsertrag fehlt oder wird als Fehlwert 

angesehen. Verfügbarkeitsangaben sind nicht vorhanden. Für jeden Monatsertrag wird eine 

Verfügbarkeit von 98% angenommen. 

 

 

Auswahl der anemos-Deutschland-Atlas-Zelle 

Die Auswahl der anemos-Deutschland-Atlas-Zelle erfolgt mittels Regression. 

Gewählte anemos-Deutschland-Atlas-Zelle: 10.12°E x 53.26°N, (150m über Grund, Zeitschritt 3h, zu 
Monatswerten aggregiert), Standort liegt westlich der gewählten Zelle. 

Anpassung der anemos-Deutschland-Atlas -Daten an die Messzeitreihe mittels Regression und 
Langzeitbezug zum Zeitraum 1980 – 2009 

Die Anpassung der anemos-Deutschland-Atlas-Daten an die Messzeitreihe erfolgt mittels einer 
Regressionsgleichung. 

 
 

Abb. NCEP 2: Punktwolke des anemos-Power-Index 
aus anemos-Deutschland-Atlas-Daten gegen den 
gemessenen Ertrag und die sich daraus ergebende 
Regressionsgerade. 

Abb. NCEP 3: Zeitreihen des gemessenen Ertrags und 
des mittels Regression aus anemos-Deutschland-Atlas-
Daten ermittelten Ertrags für den Messzeitraum 

Vergleich mit dem Referenzzeitraum 1980 - 2009 (30 Jahre) 
Die adaptierte Zeitreihe der anemos-Deutschland-Atlas-Daten wird auf den repräsentativen Zeitraum 
1980-2009 extrapoliert. 

 

Abb. NCEP 4: Zeitreihe der mittels Regression aus 
anemos-Deutschland-Atlas-Daten geschätzten 
Jahreserträge für den Langzeitraum 1980 – 2009. 
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Abb. NCEP 5: Mittlerer Jahresgang des gemessenen 
Ertrags für den Messzeitraum und für den 
Langzeitraum. 

Abb. NCEP 6: Monatlicher Index der Energieproduktion 
1990-2009, zum Vergleich ist zusätzlich der IWET-
Index der Region  12 eingefügt. 

Ergebnis des Langzeitabgleichs: 

Im Vergleich Messzeitraum zum Langzeitraum ergibt sich als Ertrags-Index für den Messzeitraum:  98.3% 

Auf der Basis eines 30-jährigen Vergleichszeitraumes ergibt sich ein zu erwartender mittlerer 

Jahresenergieertrag von:    3.759 GWh/a 

 
Einfluss der Referenzperiode auf die Abschätzung des mittleren Jahresertrags 

Zur Abschätzung eines mittleren Jahresenergieertrags wurde der Referenzzeitraum 1980-2009 (30 
Jahre) gewählt. Hierbei wurde berücksichtigt, eine Periode zu verwenden, die ausreichend lang ist, um 
die klimatischen Verhältnisse des Standorts zu erfassen (≥ 30 Jahre) und möglichst nah am aktuellen 
Zeitpunkt liegt. Jedoch können bei einer Datenbasis von 40 Jahreserträgen ebenso 819 kürzere Perioden 
mit einer Länge von 1 bis 39 Jahren gewählt werden. Der Einfluss der Auswahl der Periode wird in 
Abbildung 7 dargestellt. Die Abbildung erlaubt u.a. eine Abschätzung, welche Unsicherheit die Wahl einer 
relativ kurzen Periode in die Abschätzung der mittleren Jahresertrags einbringt. 
 

 

Abb. NCEP 7: Mittlere Jahreserträge auf Grundlage der 
Anpassung an anemos-Deutschland-Atlas-Daten für 
alle möglichen Referenzperioden von 1970-2009. 

Um den Jahresertrag einer Referenzperiode aus dem 
Diagramm abzulesen, wird das Startjahr der Periode 
auf der Y-Achse gewählt und von da aus die Reihe 
dann waagerecht bis zum Schnittpunkt mit der Spalte 
des Endjahrs auf der X-Achse verfolgt. Die so 
gefundene Zelle stellt den gesuchten Jahresertrag dar. 
Die längste Periode (1970-2009) liegt in der Zelle links 
oben. Mit Annäherung an die diagonale Begrenzung 
des Diagramms werden die Perioden entsprechend 
kürzer. 
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Referenzen	  Au*ereitet Fassberg 100m

Anlagentyp Nabenhöhe Ertragszeitraum Verfügb.	  ? Höhe NN iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad
Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 55 4104 3759 3932 3720 94,62% berücksich@gte	  Erträge	  Dahlenburg

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 60 4105 3676 3891 3658 94,02%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 57 4344 3937 4141 3489 84,27%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 63 4340 3860 4100 3452 84,20%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 63 4399 4092 4246 3522 82,96%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 68 4520 4137 4329 3532 81,60%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 68 4247 3948 4098 3355 81,88%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 67 4076 3805 3941 3708 94,10% berücksich@gte	  Erträge	  Dahlenburg

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 62 3887 3602 3745 3450 92,14%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 67 3923 3646 3785 3558 94,02%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 72 3949 3646 3798 3655 96,25%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 81 4542 4212 4377 3803 86,89%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 76 4279 3944 4112 3689 89,72%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 61 4501 4101 4301 3523 81,91%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 58 4410 4018 4214 3459 82,08%

Dahlenburg Vestas	  V80 100	  m Jan	  03-‐Apr	  06 nein 58 4475 3868 4172 3489 83,64%

Boitze FL	  MD	  77 100	  m Feb	  06-‐Nov08 ja 58 3760 3415 3588 2761 76,96%

Mittelwert Mittelwert Standartabweichung
2	  Anlagen	  mit	  zu	  schlechter	  Korrela@on,	  nur	  AbschaPung	  berücksich@gt! 4007,33 3689,00 3848,17 3624,83 0,06

94,20%

Gesamtgütegrad

Fassberg 100m
iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad

Neetze Vestas	  V80 100	  m Dez	  07-‐Mrz	  10 nein 42 3884 3384 3634 0,00%

Neetze Vestas	  V80 100	  m Dez	  07-‐Mrz	  10 nein 48 3905 3474 3690 0,00%

Neetze Vestas	  V80 100	  m Dez	  07-‐Mrz	  10 nein 49 4018 3553 3786 0,00%

Mittelwert Mittelwert
3935,67 3470,33 3703 3457

Anlagen nicht zuzuordnen! 93,36%

Gesamtgütegrad

Fassberg 65m
Anlagentyp Nabenhöhe Ertragszeitraum Verfügb.	  ? Höhe NN iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad

Embsen E-‐66/18.70 65	  m Jul	  04-‐Aug	  09 ja 46 2227 1998 2113 2127 100,69%

Embsen E-‐66/18.70 65	  m Jul	  04-‐Aug	  09 ja 45 2166 1918 2042 2083 102,01%

Embsen E-‐66/18.70 65	  m Jul	  04-‐Aug	  09 ja 48 2157 1928 2043 2079 101,79%

Embsen E-‐66/18.70 65	  m Jul	  04-‐Aug	  09 ja 40 1926 1727 1827 2035 111,42%

Mittelwert Mittelwert Standartabweichung
2119,00 1892,75 2006 2081 0,01

103,75%

Gesamtgütegrad
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Fassberg 65m
Anlagentyp Nabenhöhe Ertragszeitraum Verfügb.	  ? Höhe NN iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad

Melbeck E-‐66/18.70 65	  m Dez	  03-‐Aug	  09 ja 46 1986 1781 1884 1996 105,97%

Melbeck E-‐66/18.70 65	  m Dez	  03-‐Aug	  09 ja 44 1933 1752 1843 1963 106,54%

Melbeck E-‐66/18.70 65	  m Dez	  03-‐Aug	  09 ja 42 1905 1708 1807

Melbeck E-‐66/18.70 65	  m Dez	  03-‐Aug	  09 ja 42 1913 1727 1820

WEA 3+4 Schalloptimiert, deshalb nicht in berechnung mit einbezogen! Mittelwert Mittelwert
Abschattung jedoch berücksichtigt! 1959,50 1766,50 1863 1980

106,25%

Gesamtgütegrad

Fassberg 80m
Anlagentyp NH Ertragszeitraum Verfügb.	  ? Höhe NN iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad

Südergellersen NM	  72-‐1500 80	  m Okt	  01-‐Mrz	  10 nein 56 2363 2121 2242 0,00%

Südergellersen NM	  72-‐1500 80	  m Okt	  01-‐Mrz	  10 nein 56 2290 2002 2146 0,00%

Südergellersen NM	  72-‐1500 80	  m Okt	  01-‐Mrz	  10 nein 50 2307 1933 2120 0,00%

Anlagen nich zuzuordnen! Außerdem stehen die zu dicht beieinander! Mittelwert Mittelwert
3	  weiter	  Anlagen	  am	  Standort,	  keine	  Erträge!	  AbschaPung	  berücksich@gt! 2320,00 2018,67 2169 2061

95,01%

Gesamtgütegrad

Fassberg 65m
Anlagentyp Nabenhöhe Ertragszeitraum Verfügb.	  ? Höhe NN iwet anemos Windatlas mittlerer Ertrag berechnet (WAsP) Gütegrad

Rehlingen E-‐40/5.40 65 Mrz	  00-‐Mrz	  10 nein 90 869 794 832 674 81,06%

2	  weiter	  Anlagen	  am	  Standort,	  keine	  Erträge!	  AbschaPung	  berücksich@gt!

Gewichtung Gewichtung Gesamtgütegrad	  durch	  die	  Gewichtung: 100,76%

Dalenburg 0,1

Neetze 0,1

Embsen 0,3

Melbeck 0,3

Südergellersen 0,2

1,00
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felixstorck
Textfeld
Leistungskennlinie Vestas V80-2.0MW

felixstorck
Textfeld
Von Bedeutung für diese Arbeit sind vor allem der power output im Verhältnis zum wind speed (Spalte 2,3) sowie die ct Kennlinie auf Seite 2.
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Anlagennr.
Bruttoertrag 
[MWh]

Nettoertrag 
[MWh]

Parkwirkungs-
grad (%)

Mittlerewind-
geschw. [m/s]

Referenz-
ertrag

Parkwirkungs-grad 
(%)

1a 2963,90 2814,80 95,00 5,4 57,44%

1b 3012,00 2668,70 88,60 5,4 58,38%

1c 2997,20 2702,60 90,20 5,4 58,09%

1d 3057,20 2673,20 87,40 5,4 59,25%

1e 2972,70 2741,00 92,20 5,4 57,61%

1f 3023,00 2542,50 84,10 5,4 58,59%

1g 3052,40 2568,70 84,20 5,4 59,16%

1h 3104,90 2763,90 89,00 5,5 60,18%

2a 3413,30 3352,70 98,20 5,7 66,15%

2b 3493,20 3359,40 96,20 5,7 67,70% Park	  2:

2c 3328,20 3287,50 98,80 5,6 64,50% 97,73

3a 3451,90 3334,60 96,60 5,7 66,90%

3b 3440,20 3167,00 92,10 5,7 66,68%

3c 3386,00 3221,10 95,10 5,6 65,63%

3d 3486,20 3151,00 90,40 5,7 67,57%

3e 3472,50 2965,40 85,40 5,7 67,30% Park	  3:

3f 3537,20 3187,70 90,10 5,7 68,56% 91,62

4a 3700,50 3607,20 97,50 5,8 71,72%

4b 3662,90 3441,80 94,00 5,8 70,99%

4c 3655,10 3437,60 94,00 5,8 70,84%

4d 3661,40 3437,10 93,90 5,8 70,96% Park	  4:

4e 3654,70 3563,00 97,50 5,8 70,83% 95,38

5a 3073,20 2999,20 97,60 5,5 59,56%

5b 3087,00 2896,80 93,80 5,5 59,83%

5c 3086,20 2864,80 92,80 5,5 59,81%

6a 3573,20 3475,80 97,30 5,8 69,25%

6b 3532,00 3331,40 94,30 5,7 68,45% Park	  6:

6c 3521,70 3425,00 97,30 5,7 68,26% 96,30

7a 3650,00 3509,90 96,20 5,8 70,74%

7b 3672,40 3517,00 95,80 5,8 71,18%

7c 3438,80 3035,10 88,30 5,7 66,65%

7d 3463,60 3116,80 90,00 5,7 67,13%

7e 3499,80 3160,70 90,30 5,7 67,83%

7f 3529,90 3242,10 91,80 5,7 68,41%

7g 3508,30 3170,10 90,40 5,7 68,00% Park	  7:

7h 3514,50 3280,40 93,30 5,7 68,12% 92,01

Für	  alle	  Anlagen	  gilt:	  Anlagentyp:	  VESTAS	  V80-‐2.0MW;	  Rotordurchmesser:	  80	  m;	  Nabenhöhe	  100	  m;	  

genutzte	  Leistungskennlinie:	  Mode	  105.1db-‐wt1813-‐01	  Mesured.	  Die	  Anlagen	  sind	  nach	  PosiUon	  des	  

Windparks	  (Nummer;	  von	  Ost	  nach	  West)	  und	  PosiUon	  der	  Anlage	  im	  Park	  (Buchstabe;	  von	  Ost	  nach	  West)	  

sorUert.	  Rosa:	  unter	  60%	  des	  Referenzertrags;	  Gelb	  über	  60%	  des	  Referenzertrags.

Windpro	  Auswertung

Anhang

8



8a 3251,70 3047,70 93,70 5,6 63,02%

8b 3311,80 2948,30 89,00 5,6 64,19%

8c 3323,50 2949,20 88,70 5,6 64,41%

8d 3265,90 2888,20 88,40 5,6 63,30%

8e 3315,00 2842,20 85,70 5,6 64,25%

8f 3179,30 2811,10 88,40 5,5 61,62%

8g 3293,60 2855,30 86,70 5,6 63,83%

8h 3181,40 2803,50 88,10 5,5 61,66% Park	  8:

8i 3270,70 2876,50 87,90 5,6 63,39% 88,51

9a 3298,30 3152,10 95,60 5,6 63,93%

9b 3318,60 3109,00 93,70 5,6 64,32%

9c 3310,30 3124,40 94,40 5,6 64,16%

9d 3290,20 2926,50 88,90 5,6 63,77% Park	  9:

9e 3274,70 2889,70 88,20 5,6 63,47% 92,16

10a 3385,50 3286,30 97,10 5,7 65,62%

10b 3408,90 3240,40 95,10 5,7 66,07%

10c 3499,20 3259,60 93,20 5,7 67,82% Park	  10:

10d 3437,70 3294,50 95,80 5,7 66,63% 95,30

11a 3637,10 3455,10 95,00 5,8 70,49%

11b 3781,20 3571,70 94,50 5,9 73,28%

11c 3690,50 3384,80 91,70 5,8 71,53%

11d 3589,30 3409,50 95,00 5,8 69,57%

11e 3581,70 3386,60 94,60 5,8 69,42%

11f 3649,60 3198,40 87,60 5,8 70,73%

11g 3799,20 3365,20 88,60 5,9 73,63%

11h 3802,00 3285,10 86,40 5,9 73,69%

11i 3829,50 3453,80 90,20 5,9 74,22%

11j 3868,00 3566,40 92,20 5,9 74,97%

11k 3882,90 3659,90 94,30 5,9 75,26% Park	  11:

11l 3861,00 3580,80 92,70 5,9 74,83% 91,90

12a 3604,80 3449,20 95,70 5,8 69,87%

12b 3610,80 3437,80 95,20 5,8 69,98%

12c 3565,60 3215,00 90,20 5,7 69,11%

12d 3545,70 3247,90 91,60 5,7 68,72% Park	  12:

12e 3490,20 3250,10 93,10 5,7 67,64% 93,16

13a 3488,60 3368,50 96,60 5,7 67,61%

13b 3652,30 3382,20 92,60 5,8 70,79% Park	  13:

13c 3755,00 3569,80 95,10 5,9 72,78% 94,77

14a 3132,60 3016,90 96,30 5,5 60,71%

14b 3174,80 3043,10 95,90 5,5 61,53%

14c 3150,80 2917,90 92,60 5,5 61,07%

14d 3196,80 3127,00 97,80 5,6 61,96% Park	  14:

14e 3138,80 2909,70 92,70 5,5 60,83% 95,06

15a 3397,20 3265,50 96,10 5,7 65,84%

15b 3428,20 3278,30 95,60 5,7 66,44%
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15c 3423,00 3253,80 95,10 5,7 66,34%

15d 3451,70 3155,10 91,40 5,7 66,90%

15e 3595,20 3265,10 90,80 5,8 69,68%

15f 3594,20 3221,20 89,60 5,8 69,66% Park	  15:

15g 3605,90 3312,70 91,90 5,8 69,89% 92,93

16a 3463,30 3331,10 96,20 5,7 67,12%

16b 3494,50 3142,10 89,90 5,7 67,73%

16c 3518,10 3121,90 88,70 5,7 68,19%

16d 3571,80 3186,90 89,20 5,8 69,23%

16e 3551,40 3061,70 86,20 5,8 68,83%

16f 3640,80 3094,90 85,00 5,8 70,56%

16g 3664,70 3307,20 90,20 5,8 71,03%

16h 3679,90 3496,50 95,00 5,8 71,32% Park	  16:

16j 3687,60 3175,30 86,10 5,8 71,47% 89,61

17a 3446,80 3246,80 94,20 5,7 66,80%

17b 3453,20 3196,80 92,60 5,7 66,93%

17c 3418,10 3284,00 96,10 5,7 66,25%

17d 3570,20 3254,20 91,10 5,8 69,20%

17e 3567,90 3090,80 86,60 5,8 69,15% Park	  17:

17f 3572,80 3160,50 88,50 5,8 69,25% 91,52

18a 3508,90 3402,80 97,00 5,7 68,01%

18b 3532,90 3332,60 94,30 5,7 68,47% Park	  18:

18c 3418,10 3218,20 94,20 5,7 66,25% 95,17

19a 3500,40 3392,30 96,90 5,7 67,84%

19b 3447,00 3246,40 94,20 5,7 66,81%

19c 3352,40 3162,70 94,30 5,6 64,97% Park	  19:

19d 3506,40 3189,00 90,90 5,7 67,96% 94,08

20a 3640,70 3350,90 92,00 5,8 70,56%

20b 3658,30 3331,40 91,10 5,8 70,90%

20c 3668,40 3342,20 91,10 5,8 71,10%

20d 3594,90 3086,50 85,90 5,8 69,67% Park	  20:

20e 3589,80 3149,30 87,70 5,8 69,57% 89,56

21a 3587,00 3359,30 93,70 5,8 69,52%

21b 3617,00 3337,10 92,30 5,8 70,10%

21c 3599,50 3231,00 89,80 5,8 69,76%

21d 3591,60 3035,20 84,50 5,8 69,61%

21e 3577,00 3243,80 90,70 5,7 69,33%

21f 3549,50 3303,80 93,10 5,7 68,79%

21g 3592,20 2965,40 82,50 5,8 69,62%

21h 3612,60 2981,70 82,50 5,8 70,02%

21i 3571,60 3114,30 87,20 5,7 69,22%

21j 3613,00 3012,00 83,40 5,8 70,02%

21k 3576,50 3097,10 86,60 5,7 69,32%

21l 3614,90 3020,90 83,60 5,8 70,06% Park	  21:

21m 3597,70 3100,80 86,20 5,7 69,73% 87,39
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22a 3612,80 3418,30 94,60 5,8 70,02%

22b 3617,40 3437,90 95,00 5,8 70,11%

22c 3622,10 3280,20 90,60 5,8 70,20% Park	  22:

22d 3593,90 3205,60 89,20 5,8 69,65% 92,35

23a 3486,20 3279,40 94,10 5,7 67,57%

23b 3563,30 3350,90 94,00 5,8 69,06%

23c 3541,30 3150,60 89,00 5,7 68,63%

23d 3499,10 3082,10 88,10 5,7 67,82%

23e 3516,80 2968,50 84,40 5,7 68,16%

23f 3560,10 3048,50 85,60 5,8 69,00%

23g 3523,50 2949,20 83,70 5,7 68,29%

23h 3563,30 3280,20 92,10 5,8 69,06%

23i 3530,40 3062,60 86,70 5,7 68,42%

23j 3566,70 3047,40 85,40 5,8 69,13%

23k 3562,70 2988,80 83,90 5,8 69,05% Park	  23:

23l 3617,40 3054,90 84,40 5,8 70,11% 87,62

24a 3588,30 3374,90 94,10 5,8 69,55%

24b 3699,30 3580,40 96,80 5,8 71,70%

24c 3585,90 3196,40 89,10 5,8 69,50% Park	  24:

24d 3554,90 3230,90 90,90 5,7 68,90% 92,73

25a 3252,60 3092,30 95,10 5,6 63,04%

25b 3256,00 3054,90 93,80 5,6 63,11%

25c 3332,20 3005,20 90,20 5,6 64,58%

25d 3292,50 2985,40 90,70 5,6 63,81%

25e 3286,70 3094,70 94,20 5,6 63,70%

25f 3308,60 2887,90 87,30 5,6 64,12%

25g 3309,20 2969,30 89,70 5,6 64,14%

25h 3346,50 2822,20 84,30 5,6 64,86%

25i 3355,40 2891,30 86,20 5,6 65,03%

25j 3360,80 3193,90 95,00 5,6 65,14%

25k 3353,60 2971,30 88,60 5,6 65,00%

25l 3355,50 3264,00 97,30 5,6 65,03%

25m 3391,30 2649,70 78,10 5,6 65,73%

25n 3363,20 2862,30 85,10 5,6 65,18%

25o 3391,20 2891,40 85,30 5,6 65,73%

25p 3392,20 2970,50 87,60 5,6 65,75%

25q 3574,60 3284,20 91,90 5,7 69,28%

25r 3468,50 3105,10 89,50 5,7 67,22% Park	  25:

25s 3652,70 3388,60 92,80 5,8 70,79% 89,62

26a 3600,50 3482,70 96,70 5,8 69,78%

26b 3565,40 3406,10 95,50 5,8 69,10% Park	  26:

26c 3521,90 3302,00 93,80 5,7 68,26% 95,33

27a 3520,00 3348,20 95,10 5,7 68,22%

27b 3516,90 3161,80 89,90 5,7 68,16%

27c 3545,30 3216,90 90,70 5,7 68,71% Park	  27:

27d 3455,20 3082,10 89,20 5,7 66,97% 91,23
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28a 3550,40 3387,90 95,40 5,7 68,81%

28b 3604,50 3353,60 93,00 5,8 69,86%

28c 3537,80 3397,70 96,00 5,7 68,57%

28d 3632,60 3326,20 91,60 5,8 70,40% Park	  28:

28e 3602,50 3275,40 90,90 5,8 69,82% 93,38

29a 3827,10 3641,80 95,20 5,9 74,17%

29b 3775,00 3545,40 93,90 5,9 73,16%

29c 3816,10 3417,70 89,60 5,9 73,96%

29d 3822,10 3442,00 90,10 5,9 74,08%

29e 3743,20 3553,30 94,90 5,9 72,55%

29f 3839,50 3426,40 89,20 5,9 74,41%

29g 3765,80 3244,10 86,10 5,9 72,99%

29h 3917,10 3531,40 90,20 6,0 75,92%

29i 3801,30 3192,30 84,00 5,9 73,67%

29j 3723,50 3123,60 83,90 5,8 72,17% Park	  29:

29l 3688,30 3259,40 88,40 5,8 71,48% 89,59

30a 3540,20 3359,60 94,90 5,7 68,61%

30b 3535,00 3313,80 93,70 5,7 68,51% Park	  30:

30c 3539,10 3291,20 93,00 5,7 68,59% 93,87

31a 3797,80 3576,70 94,20 5,9 73,61%

31b 3721,80 3490,50 93,80 5,8 72,13% Park	  31:

31c 3725,50 3543,20 95,10 5,8 72,20% 94,37

32a 3682,30 3477,60 94,40 5,8 71,37%

32b 3744,90 3647,90 97,40 5,9 72,58%

32c 3700,20 3433,40 92,80 5,8 71,71%

32d 3743,20 3517,70 94,00 5,9 72,55%

32e 3776,20 3220,90 85,30 5,9 73,19%

32f 3772,10 2919,70 77,40 5,9 73,11% Park	  32:

32g 3760,50 2978,10 79,20 5,9 72,88% 88,64

Bru6o Ne6o

705546,6 643739,8

Ergebnis: 672116,9 613503,6

Von	  WindPro	  errechnete	  jährl.	  GesamtenergieprodukDon	  mit	  Park	  1	  und	  	  

5	  (MWh)

Von	  WindPro	  errechnete	  jährl.	  GesamtenergieprodukDon	  ohne	  Park	  1	  

und	  	  5	  (MWh)
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Endenergieverbrauch 

Niedersachsen 

(Strom) GWh

Betrag der EE 

zur 

Energiebereit-

stellung GWh

Endenergieverbrauch 

Netto 54226

Stromerzeug-

ung Netto 8384,4

Energieverbrauch im 

Umwandlungsbereich 4937

Umwandlungs-

einsatz 360,7

Endenergieverbrauch 

Brutto 59163

Stromerzeug-

ung Brutto 8745,1

Endenergieverbrauch 

Brutto (ohne EE 

Netto) 50778,60

Anteil der EE 

an der 

Energiepro-

duktion 

(Strom) 16,13% Brutto

CO2 Emmisionen aus 

dem 

Endenergieverbrauch 

im Bereich Strom (t) 34460000

(34460 Mio.)

CO2 Emmision pro 

GWh Strom (t) 678,63

Einwohner 

Niedersachsen 

(2004) 7993415,00

Einwohner Landkreis 

LG 173164,00

MWh

Energieverbrauch 

(brutto) pro bürger 

Nds. (GWh) 0,006353 6,35255395

Energieverbrauch 

(brutto) des 

Landkreises LG 

(GWh) 1100,03 1100033,65

Energiever-

brauch 

(brutto) des 

Landkreises 

LG inkl. EE 

(GWh) 1281,7

CO2 Ausstoß (Brutto) 

pro Bürger Nds. (t) 4,31 4,31

Co2 Ausstoß (Brutto) 

des Landkreises LG 

(t) 746518,41 746518,41

Energie und CO2-Berechnungen
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Energiebereitstellung 

durch neue WEA 

(GWh) 613,50 55,77%

Energiedeck-

ung durch 

neue WEA 

(%) 47,87%

Noch benötigte 

Energie aus nicht EE 

im Landkreis LG 

(GWh) 486,53

Co2 Einsparungen 

durch neue WEA 416340,94 55,77%
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Vastorf-Volkstorf 2 Enercon-40/500 65 40,3

Amelinghausen-Etzen 2 Enercon-40/500 500 3579371 5887681 95 65 40,3

Amelinghausen-Etzen Enercon-40/500 500 3579730 5887926 90 65 40,3

Amelinghausen-Etzen 1 Enercon-40/6.44 600 3579138 5887598 88 65 44

Artlenburg 5 Jacobs MD 77 1500 3598802 5914656 5 85 77

Artlenburg Jacobs MD 77 1500 3599193 5914632 5 85 77

Artlenburg Jacobs MD 77 1500 3599598 5914638 5 85 77

Artlenburg Jacobs MD 77 1500 3599124 5914258 5 85 77

Artlenburg Jacobs MD 77 1500 3599429 5914290 5 85 77

Barnstedt 4 Enercon E-66/18.70 1800 3592935 5890077 44 85 70

Barnstedt Enercon E-66/18.70 1800 3593047 5889906 48 85 70

Barnstedt Enercon E-66/18.70 1800 3593329 5889848 45 85 70

Barnstedt Enercon E-66/18.70 1800 3593458 5890161 39 85 70

Südergellersen 5 NEG Micon 1500 C/72 1500 3586650 5897264 56 80 72

Südergellersen NEG Micon 1500 C/72 1500 3586839 5897199 56 80 72

Südergellersen NEG Micon 1500 C/72 1500 3586439 5896994 55 80 72

Südergellersen NEG Micon 1500 C/72 1500 3586818 5897029 51 80 72

Südergellersen NEG Micon 1500 C/72 1500 3586615 5896814 45 80 72

Südergellersen 1 NEG Micon NM 82/1500 1500 3586127 5896314 48 93,6 82

Melbeck 4 Enercon E-66 1800 3592500 5896476 45 64,84 70

Melbeck Enercon E-66 1800 3592427 5896263 45 64,84 70

Melbeck Enercon E-66 1800 3592353 5896047 45 64,84 70

Melbeck Enercon E-66 1800 3592526 5895840 41 64,84 70

Reinstorf-Wendhausen 4 NEG Micon NM C/1500 1500 3605086 5904575 48 80 72

Reinstorf-Wendhausen NEG Micon NM C/1500 1500 3605095 5904378 51 80 72

Reinstorf-Wendhausen NEG Micon NM C/1500 1500 3605103 5904122 53 80 72

Reinstorf-Wendhausen NEG Micon NM C/1500 1500 3605483 5904518 59 80 72

Nahrendorf-Mücklingen 2 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618812 5896298 62 100 80

Dahlenburg-Buendorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3619693 5895078 64 100 80

Dahlenburg-Buendorf 2 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618485 5896714 59 100 80

Dahlenburg-Buendorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618410 5896386 55 100 80

Nahrendorf-Mücklingen 2 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618871 5896709 64 100 80

Nahrendorf-Mücklingen Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3619187 5896457 67 100 80

Bleckede-Breetze 3

Bleckede-Breetze

Bleckede-Breetze

Dahlem 2 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3617365 5897892 56 100 80

Dahlem Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3617827 5897692 61 100 80

Dahlenburg-Buendorf 1 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618942 5897942 60 100 80

Tosterglope 1 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3619362 5897915 86 100 80

Tosterglope 2 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3620615 5897297 80 100 80

Tosterglope Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3620740 5897780 75 100 80

Boitze 3 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3617612 5892449 65 100 80

Boitze Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3617578 5893266 53 100 80

Boitze Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3616879 5892972 59 100 80

Nahrendorf-Mücklingen 4 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3619937 5895422 67 100 80

Nahrendorf-Mücklingen Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3620580 5895662 63 100 80

Nahrendorf-Mücklingen Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3620121 5895870 67 100 80

Nahrendorf-Mücklingen Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3620301 5896227 72 100 80

Dahlem-Harmstorf 5 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3617977 5900422 58 100 80

Dahlem-Harmstorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618273 5900827 63 100 80

Dahlem-Harmstorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618303 5901171 63 100 80

Dahlem-Harmstorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618480 5900528 68 100 80

Dahlem-Harmstorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3618768 5900874 68 100 80

Boitze 1 Südwind S 77 1500 3617226 5892862 58 100 77

Vastorf-Volkstorf 1 Enercon-40/500 500 3602495 5898613 81 65 40,3

WEA im Landkreis LG

Koordinaten

Rechtswert         Hochwert
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felixstorck
Textfeld
Tabelle wurde vom Landkreis LG zur Verfügung gestellt und alle Angaben übernommen (Koordinatensystem Gauß-Krüger).



WEA im Landkreis LG

Dahlem-Harmstorf 1 NEG Micon 1000/60 1000 3617444 5898579 60 70 60

Dahlem-Harmstorf 1 NEG Micon 1000/60 1000 3617531 5898401 60 70 60

Neetze-Süttorf 3 Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3610139 5902901 42 100 80

Neetze-Süttorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3610510 5903127 48 100 80

Neetze-Süttorf Vestas V 80 - 2.0 MW 2000 3610889 5902268 48 100 80

Embsen 4 Enercon E-66 1800 3590540 5895827 45 65 70

Embsen Enercon E-66 1800 3590378 5896014 45 65 70

Embsen Enercon E-66 1800 3591022 5896261 50 65 70

Embsen Enercon E-66 1800 3590199 5896194 40 65 70

Südergellersen 2 NEG Micon 82/1500 93,6 82

Südergellersen NEG Micon 82/1500 93,6 82

Vastorf-Volkstorf 1 Enercon e-40 78 44

Bardowick 2 NEG Micon 52/900 900 3594799 5910025 73,8 52,2

Bardowick NEG Micon 52/900 73,8 52,2

Barendorf 4 NEG Micon 82/1500 1500 4.401.323 5.899.242 93,6 82

Barendorf NEG Micon 82/1500 1500 4.401.288 5.898.946 93,6 82

Barendorf NEG Micon 82/1500 1500 4.401.504 5.898.814 93,6 82

Barendorf NEG Micon 82/1500 1500 4.401.604 5.899.177 93,6 82

Amelinghausen-Etzen 2 GAMESA- 58 850 65 58

Amelinghausen-Etzen GAMESA- 58 850 65 58
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Zentrales Prüfungsamt 

Bachelorstudiengang Umweltwissenschaften 

 

 

 

 

 

 

 

BachelorBachelorBachelorBachelor----AAAArbeitrbeitrbeitrbeit    

Erklärung lt. Rahmenprüfungsordnung RPO für die BachelorErklärung lt. Rahmenprüfungsordnung RPO für die BachelorErklärung lt. Rahmenprüfungsordnung RPO für die BachelorErklärung lt. Rahmenprüfungsordnung RPO für die Bachelor----    und und und und 

Masterstudiengänge § 22, Abs. 8 Masterstudiengänge § 22, Abs. 8 Masterstudiengänge § 22, Abs. 8 Masterstudiengänge § 22, Abs. 8     
 

Mit der AbgabeMit der AbgabeMit der AbgabeMit der Abgabe    der Bachelorder Bachelorder Bachelorder Bachelor----AAAArbeit ist folgende Erklärungrbeit ist folgende Erklärungrbeit ist folgende Erklärungrbeit ist folgende Erklärung    beizufügenbeizufügenbeizufügenbeizufügen::::    

 

Ich erkläre hiermit, dass  

• die vorliegende Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend 

gekennzeichneten Teil der Arbeit - selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

• alle Stellen der Arbeit, die ich wortwörtlich oder sinngemäß aus anderen 

Quellen übernommen habe, als solche kenntlich gemacht habe und 

• die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde 

vorgelegen hat. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Datum, Unterschrift)    

 

Anhang

17


	Deckblatt
	BA Felix Storck
	BA Felix Storck.2
	BA Felix Storck.3
	BA Felix Storck.4
	BA Felix Storck.5
	Anhangsverzeichnis
	Anhang 1
	Dahlenburg-NCEP-Dokument-wea1
	Referenzen Aufbereitet V2.1
	Vestas V80 lk
	Windpro auswertung V2
	Energie- und CO2-berechnungen V2
	Windkraftanlagen_Landkreis_Lüneburg
	Selbststaendige_Erklaerung_-_Bachelorarbeit


